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IMPRESSUM

Liebe Leserinnen und Leser,

für viele von Ihnen beginnt gerade der Urlaub und damit die 
schönste und erholsamste Zeit des Jahres. Vielleicht packen 
Sie gerade Ihr Auto für die Fahrt in den Urlaub? Das ist zwar 
Ihr ganz privates Vergnügen, aber Ihre beruflichen Kennt-
nisse zur Ladungssicherung sind dabei bestimmt gut einge-
setzt. Sollten Sie dazu noch ein paar Tipps benötigen, möch-
te ich Sie auf die Seite 19 hinweisen. Dort haben wir in einem 
Artikel zur Ladungssicherung auch ein paar Infos für den 
Start in den Urlaub aufgenommen. 
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Ihr besonderes Interesse will ich in dieser Ausgabe aber auf 
ein Thema lenken, das uns in den nächsten Jahren sicher noch 
sehr beschäftigen wird. Es geht um den Begriff der Präventi-
onskultur. Unser Präventionsleiter Dr. Jörg Hedtmann und sein 
Co-Autor Dr. Christian Felten haben sich mit diesem Thema be-
fasst und Gedanken zusammengetragen, die es wert sind, da-
rüber mit etwas mehr Muße nachzudenken. Vielleicht sind Ihre 
Urlaubstage gut dafür geeignet, fernab von der täglichen Hek-
tik und Routine diesen Gedanken einmal zu folgen. Im Urlaub? 
Ja, tatsächlich, denn Präventionskultur ist kein Thema, das sich 
nur bei der Arbeit und in den Vorschriften und Regeln zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz niederschlägt. Dieser Meinung 
ist auch Dr. Klaus Ruff, unser stellvertretender Präventionslei-
ter. In unserer regelmäßigen Kolumne „Prävention aktuell“ 
greift er ebenfalls den Gedanken der Präventionskultur auf und 
macht darauf aufmerksam, dass es dabei um ganz persönliche 
Einsichten geht, von denen wir nicht nur bei der Arbeit, son-
dern auch in der Freizeit profitieren.

Unsere Präventionsexperten sind von ihrer Sache überzeugt, 
das versteht sich von selbst. Diese Begeisterung müssen Sie 
nicht teilen. Aber vielleicht lassen Sie sich von ihren Ideen 
und Visionen anstecken? 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den 
Urlaub und erholsame Urlaubstage.

Herzliche Grüße Ihre

„Das Thema  
Präventionskultur wird 
uns in den nächsten 
Jahren begleiten.“

Sabine Kudzielka
Hauptgeschäftsführerin der 
BG Verkehr

2

EDITORIAL/ADRESSEN

SicherheitsProfi 5. 15



3

INHALT

KURZMELDUNGEN
Neues zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 4
Aktuelle Unfallmeldungen der BG Verkehr 5

DAS THEMA
Präventionskultur und Vision Zero 8
Kann es eine Arbeitswelt ohne Unfälle geben?

REPORTAGE
Fährmann, hol über 10
Mit der Lodi über den Bodensee

GESUND UND SICHER
Unfallbericht 16
Be- und Entladen von Tanklastzügen

Ladungssicherung 18
Gewusst wie

Industriereinigung 20
Fünf Jahre AMS – ein Unternehmen zieht Bilanz 

Lang-Lkw 22
Positive Zwischenbilanz

ENDLICH
einmal dem Kapitän beim 

Einparken über die Schulter 
schauen – wer hätte sich das nicht 

schon auf einem Schiff gewünscht? 
Einen Blick hinter die Kulissen der 

Fährlinie Konstanz – Meersburg 
werfen wir ab    

 Seite 10

LADUNGSSICHERUNG Seite 16 LANG-LKW Seite 22 ELEKTRO-FAHRRÄDER Seite 28

SicherheitsProfi 5. 15

Radfahren mit Elektroantrieb 28

Erste Studien zum Unfallrisiko

SEE & SICHERHEIT
Gefährdungsbeurteilung 24

Mehr als ISM

Beispiele aus den aktuellen Unfallmeldungen  25

DER FAHRENSMANN
Personen-Notsignalanlage in der Binnenschifffahrt 26

Anruf von der Rettungsweste

Aktualisierung der Stabilitätshandbücher für Tankschiffe 27

VERMISCHTES & RUBRIKEN
Editorial / Impressum 2

Nachbestellung SicherheitsProfi / Neu im Netz / Die Zahl 30

Sie fragen – wir antworten 30

Vorschau / Testen Sie Ihr Wissen / Neu: Unser Gesundheitstipp 31



BEKANNTMACHUNG
Der Ausschuss der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirt-
schaft zur Festsetzung der seemännischen Durchschnittsheuern in der FI-
SCHEREI hat in der Sitzung am 11. Dezember 2014 neue Durchschnittsheuern 
für Seeleute in der Fischerei (Abschnitt G) mit Wirkung vom 1. Januar 2015 be-
schlossen. 
Außerdem wurden mit Wirkung vom 1. Januar 2015 die Bruchteile des 
Durchschnittsjahreseinkommens der nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII versi-
cherten Ehegatten und Lebenspartner der Küstenfischer, die Durch-
schnittssätze des Jahreseinkommens der nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII ver-
sicherten Küstenfischer und die ab 1. Januar 2015 geltenden monatlichen 

Durchschnittssätze für Beköstigung in der Seefischerei beschlossen*). 

Die Festsetzungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft. 
Das Bundesversicherungsamt hat die Festsetzungen am 10.06.2015 geneh-
migt. AZ: 421 — 69330.9 — 702/2015
Hamburg, den 18.06.2015
Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft, Im Auftrag gez. 
Fürböter

*) Die Tabellen stehen unter www.bg-verkehr zum Download zur Verfügung. 

Dr. Rudi Vetter verabschiedet
Geschäftsführer der UK PT geht in den Ruhestand
Mit einer Feierstunde wurde Dr. Rudi Vetter, Geschäftsführer der Un-
fallkasse Post und Telekom (UK PT), am 8. Juli von Kollegen, Ge-
schäftspartnern und Mitgliedern der Selbstverwaltung in den Ruhe-
stand verabschiedet. 

In die Amtszeit von Dr. Vetter fällt die Entscheidung der UK PT, 
zum 1. Januar 2016 mit der BG Verkehr zu fusionieren. Die Weichen 
zu dieser ersten und einzigen Fusion eines Trägers der öffentlichen 
Hand mit einer Berufsgenossenschaft wurden ganz wesentlich von 
Dr. Vetter gestellt. Das betonte die Laudatorin Petra Zilch, stellvertre-
tende Hauptgeschäftsführerin des Spitzenverbandes Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung (DGUV), ebenso wie der Vorsitzende 
der Vertreterversammlung der BG Verkehr, Prof. Michael Rachow. Bis 
zur Fusion der UK PT mit der BG Verkehr leitet die stellvertretende 
Geschäftsführerin der UK PT, Waltraud Kodytek, die Amtsgeschäfte. 

Dr. Rudi Vetter (3. v.l.) mit den Vorsitzenden der Vertreterversammlung 
der BG Verkehr Prof. Michael Rachow (r.) und Ulrich Bönders (l.) sowie 
der Hauptgeschäftsführerin der BG Verkehr Sabine Kudzielka.
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Audit-Verfahren erfolgreich 
abgeschlossen

Die BG Verkehr wurde am 29. Juni 2015 in Ber-
lin für ihr Engagement für eine verbesserte 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausge-
zeichnet. Zuvor hatte sie erfolgreich ein rund 
siebenmonatiges Audit-Verfahren durchlau-
fen. Das Zertifikat zum audit berufundfamilie 
dient als strategisches Managementinstru-
ment zur nachhaltigen Verbesserung einer 
familienbewussten Personalpolitik. 

Nach Überreichung des Zertifikats 
durch Iris Gleicke, Parlamentarische Staats-
sekretärin beim Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie, erklärte Sabine Kudziel-

BG Verkehr als familienfreundliches 
Unternehmen ausgezeichnet 

ka, Hauptgeschäftsführerin der BG Verkehr: 
„Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt 
mir sehr am Herzen. Unsere Angebote kom-
men vor allem den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern mit Kindern und pflegebedürftigen 
Angehörigen sehr entgegen, das ist mir wich-
tig. Aber wir profitieren auch als Arbeitgeberin 
davon, denn wir können auf Veränderungen 
am Arbeitsmarkt und auf den demogra-
fischen Wandel sehr viel besser reagieren.“

Das Angebot der BG Verkehr umfasst 
aktuell unter anderem flexible Arbeitszeiten, 
erweiterte Elterngleitzeitregelungen, alter-
nierende Telearbeit und externe Mitarbeiter-
beratung. Bis zu einer Re-Auditierung in drei 
Jahren will die BG Verkehr ihre familien-

freundlichen Maßnahmen weiter ausbauen, 
zum Beispiel für Beschäftigte mit Pflegeauf-
gaben und durch den Ausbau mobiler Ar-
beitsformen.

Das unter der Schirmherrschaft der 
Bundesfamilienministerin und des Bun-
deswirtschaftministers stehende Audit 
wird von den führenden deutschen Wirt-
schaftsverbänden BDA, BDI, DIHK und ZDH 
empfohlen.  



Lkw-Fahrer

Tödlicher Unfall auf Rasthof 
Auf einem Autobahnrasthof wollte ein 
Kraftfahrer einen Auflieger an die Sattel-
zugmaschine ankuppeln. Er fuhr die Zug-

AKTUELLE UNFALLMELDUNGEN

Gemeinnützige Holding bündelt 
Kompetenzen

Die bislang rechtlich unabhängigen 13 berufs-
genossenschaftlichen Akut- und Rehakliniken 
haben sich am 11. Juni 2015 zur Holding „BG 
Kliniken – Klinikverbund der gesetzlichen Un-
fallversicherung gGmbH“ zusammengeschlos-
sen. Der neue Klinikkonzern mit insgesamt 
mehr als 12.500 Mitarbeitern, jährlich über 
550.000 Patienten und einem Jahresumsatz 
von rund 1,21 Milliarden Euro wird über eine im 
deutschen Gesundheitswesen einzigartige 
strategische Ausrichtung verfügen: Die enge 
Verzahnung von Akutversorgung und Rehabili-
tation in sämtlichen Behandlungsphasen.

„Die BG-Kliniken begleiten ihre Pati-
enten mit allen geeigneten Mitteln und 

über die Entlassung hinaus zurück in den 
Lebensalltag. Das unterscheidet uns von 
jeder anderen Klinikgruppe“, so Reinhard 
Nieper, Geschäftsführer der neuen Dachge-
sellschaft. 

Mit der Entscheidung der Träger ste-
he nun in der zweiten Jahreshälfte ein Fusi-
onsprozess vor seiner Vollendung, der in 
dieser Dimension einmalig ist. Die Kern-
kompetenz des neuen Konzerns liegt vor 
allem in chirurgischen Fachbereichen wie 
der Therapie von schwersten Hand-, Brand- 
und Rückenmarksverletzungen, der Versor-
gung von Schädel-Hirn- und Mehrfach-Ver-
letzungen sowie der Behandlung von Be-
rufskrankheiten.

 
 +   www.k-uv.de

BG-Kliniken: Zusammenschluss perfekt

Die Rumpfneigung messen und 
die Körperhaltung verbessern

Gerade in der beruflichen Praxis kann inten-
sives, statisches und sich oft wiederholendes 
Arbeiten in ungünstiger Körperhaltung zu Rü-

ckenbeschwerden führen. Hier kommt das 
CUELA-Feedback-System ins Spiel: Das Sys-
tem misst die Rumpfvorneigung und weist 
den Träger beim Überschreiten bestimmter 
Schwellenwerte mit einem Signalton auf eine 
ungünstige Körperhaltung hin. Beim Einüben 
bestimmter beruflicher Tätigkeiten kann das 
System von Vorteil sein und einen Trainings-
effekt unterstützen. 

Unternehmen, die für ihre Beschäf-
tigten Gesundheitstage veranstalten, können 
seit Mai das CUELA-Feedback-System kosten-
los ausleihen. CUELA-Feedback wird ähnlich 
wie ein Rucksack angezogen und dann mit 
Bändern und Schnallen individuell an die Pro-
portionen des Trägers angepasst. Empfohlen 
wird es als Ergänzung zum CUELA Rückenpar-
cours. Eine ergonomische Arbeitsplatz-Analy-
se ist mit CUELA-Feedback aber nicht mög-
lich, da Faktoren wie Dauer, Häufigkeit oder 
Statik der Haltungen nicht erfasst werden.

Das System wird im Rahmen der aktu-
ellen Rückenkampagne der Berufsgenossen-
schaften ausgeliehen. Auf der Website zur 
Kampagne zeigt ein Kalender die Verfügbar-
keiten des Systems an. Hier finden Sie auch alle 
weiteren Informationen und Ansprechper-
sonen.

 +     www.deinruecken.de

CUELA-Feedback-System zur Ausleihe

Dr. Rudi Vetter verabschiedet

Das CUELA-Feedback-System wird zum Messen 
am Rücken befestigt.

Auch auf Rast- und Autohöfen  
wichtig, beim Ankuppeln alle  
Sicherungsmaßnahmen zu beachten.

maschine mit geöffneter Sattelkupplung 
rückwärts vor den stehenden Auflieger, so 
dass die selbsttätig einfallende Sicherung 
der Sattelkupplung wirksam wurde. Der ge-
kuppelte Sattelzug stand auf einer Fläche 
mit leichtem Gefälle, lediglich durch die 
Feststellbremse des Aufliegers gebremst. 
Der Fahrer ignorierte das Signal „Feststell-
bremse einlegen“ in der Zugmaschine und 
stieg aus, um die Versorgungsleitungen an-
zuschließen. Anschließend löste er die 
Feststellbremse des Aufliegers. Der Sattel-
zug setzte sich daraufhin auf dem leicht 
abschüssigen Parkplatz führerlos in Bewe-
gung. Der Fahrer wurde bei dem Versuch, 
ins Führerhaus zu gelangen, gegen ein an-
deres Fahrzeug geschleudert und verstarb 
noch am Unfallort. 

Taxifahrer

Schwerer Unfall auf Autobahn
Auf einer Leerfahrt nutzte ein Taxifahrer 
die Autobahn. Er war mit hohem Tempo 
unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn 
verlor er in einer langgezogenen Linkskur-
ve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 
Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, 
prallte auf die an dieser Seite beginnende 
seitliche Leitplanke und wurde über einen 
Wildschutzzaun hinweg auf ein Kornfeld 
geschleudert. Dort überschlug sich der 
Wagen mehrmals. Der Taxifahrer wurde 
aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt 
schwerste Verletzungen. Seit dem Unfall 
ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Den 
Sicherheitsgurt hatte er nicht angelegt.
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Nach Alkoholkonsum ist das Rad 
keine Alternative zum Auto

Während die Verkehrsunfälle mit Perso-
nenschäden unter Beteiligung alkoholi-
sierter Kraft fahrzeugführer kontinuierlich 
sinken, stiegen die Verkehrsunfälle mit 
Personenschäden unter Beteiligung alko-

holisierter Radfahrer seit dem Jahr 2010 
von 3.489 auf 3.726 Verkehrsunfälle im 
Jahr 2012 an. 

Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) 
hat sich dafür ausgesprochen, für alkoho-
lisierte Radfahrer den Tatbestand einer 
Verkehrsordnungswidrigkeit im Straßen-
verkehrsgesetz einzuführen. Sie schlägt 

Radfahrer: Verkehrswacht fordert Senkung der Promillegrenze

vor, darin die Promillegrenze von 1,1 Pro-
mille Alkoholkonzentration im Blut bzw. 
0,55 mg/l Alkohol in der Atemluft  festzu-
schreiben.

Hintergrund sei, dass das Fahrrad bei 
Alkoholkonsum vielen Verkehrsteilneh-
mern als ungefährliche Alternative zum 
Auto gilt, dabei inzwischen aber zu einer 
ganz eigenen Gefahrenquelle geworden 
ist. Alkoholisierte Radfahrer fallen durch 
grobe Fahrfehler auf und gefährden sich 
und Dritte. Aufgrund der geltenden Rechts-
lage kann die Polizei jedoch Radfahrer erst 
bei einer mittels Blutprobe nachgewie-
senen Alkoholbeeinflussung von 1,6 Pro-
mille Blutalkoholkonzentration (BAK) straf-
rechtlich zur Verantwortung ziehen. Dabei 
belegen Studien, dass die Leistungsfähig-
keit von alkoholisierten Radfahren bereits 
deutlich unter diesem Wert eingeschränkt 
ist.

 
 +   Weitere Infos: deutsche-verkehrswacht.de

Kleine Vorsichtsmaßnahmen 
zeigen große Wirkung

Ob zu Hause oder am Arbeitsplatz, Elektri-
zität ist aus unserem alltäglichen Leben 
nicht wegzudenken. Was viele Menschen 
allerdings oft  vergessen: ein leichtsinniger 
Umgang mit Elektrizität kann zu schweren 
oder sogar tödlichen Unfällen führen. Die 

Neuer Film „Napo in ... 
Vorsicht Elektrizität“ 

beitsalltag auft reten können. Dabei gibt es 
viele kleine Vorsichtsmaßnahmen mit gro-
ßer Wirkung. Das weiß auch Napo und 
zeigt, wie man so manche kritische Situati-
on vermeiden kann. Dabei kommt er wie 
immer ohne Sprache aus, so dass auch 
dieser Film vielseitig einsetzbar ist.

Napo hat seine eigene Homepage. 
Dort stehen die Filme kostenlos zum Her-
unterladen zur Verfügung.

 +   www.napofi lm.net

Comicfi gur Napo weist in ihrem neuesten 
Film deshalb auf einige Risiken hin, die im 
Hinblick auf Elektrizität in unserem Ar-

Auch für Radfahrer 
sollte die Devise lauten: 
Wer fährt,trinkt nicht!

6 SicherheitsProfi  5. 15

KURZMELDUNGEN

Schwerpunktaktion gestartet

Die jährliche Schwerpunktaktion von Be-
rufsgenossenschaft en, Unfallkassen und 
dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat zur 
Verkehrssicherheit ist am 1. Juni angelau-
fen. In diesem Jahr geht es dabei um einen 
fairen und partnerschaft lichen Umgang der 
Verkehrsteilnehmer miteinander. Zur Akti-

on sind eine Broschüre mit Infos und drei be-
gleitende Flyer mit kompakten Informationen 
für Fahrer von Lkw und Transportern, Pkw und 
Motorrad sowie Radfahrer und Fußgänger er-
schienen. 

Die Aktion startet mit einem Gewinn-
spiel zum Thema Rücksicht im Straßenver-
kehr. Als Gewinne winken eine Reise zur Fuß-
ball-Europameisterschaft  2016 inklusive zwei 

Bleib fair – auf Autobahn und Landstraße
Eintrittskarten zu einem EM-Spiel sowie ein 
hochwertiges Pedelec und viele weitere 
Preise. Einsendeschluss für das Preisaus-
schreiben ist der 29. Februar 2016. Weitere 
Infos und die Anzeige mit dem Gewinnspiel 
fi nden Sie auf der Rückseite in diesem Si-
cherheitsProfi  (Seite 32). 

 +   www.bleibfair.info

©
 T

im
 B

ra
ke

m
ei

er
 /

Pi
ct

ur
e 

al
lia

nc
e



PRÄVENTION AKTUELL

Mit dem guten Sommerwetter steigt 
der Wunsch, sich draußen zu bewe-
gen, sei es auf dem Weg von und zur 
Arbeit oder in der Freizeit. Mit dem 
Bewegungsdrang steigt aber auch 
die Gefahr, sich dabei zu verletzen. 
Damit der positive Eff ekt der Bewe-
gung auf unsere Gesundheit und die 
Umwelt überwiegt, sollten wir uns 
schützen. Zu Fuß sind je nach Tätig-
keit, Ort und Witterung spezielle 
Schuhe angebracht, z. B. Arbeits-
schuhe im Lager oder Bergschuhe 
beim Bergwandern. Beim Fahrrad-
fahren bietet der Fahrradhelm guten 
Schutz, auch dem Erwachsenen. 
Denn ein Fahrradhelm kann die 
Wahrscheinlichkeit einer schweren 
Kopfverletzung bei einem Unfall hal-
bieren. Und im Boot schützt uns die 
Rettungsweste, falls das Boot ken-
tern sollte. Gerade in den skandina-
vischen Ländern sieht man auch in 
der Freizeit kaum jemanden in 
einem Boot ohne Rettungsweste – 
und das ganz ohne Ver- und Gebote, 
sondern allein auf Grund von Ein-
sicht. Und wenn dieses präventive 
Verhalten uns in Fleisch und Blut 
übergeht, profi tieren wir sowohl im 
beruflichen Alltag als auch in der 
Freizeit. Seien auch Sie ein Vorbild 
und unterstützen Sie uns, dieses 
Bewusstsein für die eigene Sicher-
heit zu stärken. Es hilft  uns allen.

Gut behütet

KLAUS RUFF

stv. Leiter des Geschäft sbereichs Prävention

BG Verkehr bittet Lkw-Fahrer um 
Unterstützung
Immer wieder kommt es zu Abbiegeunfäl-
len zwischen Lkw- und Fahrradfahrern oder 
Fußgängern. Tote und schwer verletzte 
Fahrradfahrer und Fußgänger sind die Fol-
ge, aber auch traumatisierte Lkw-Fahrer. 
Ursache für diese Unfälle ist oft  eine 
schlechte Sicht aus dem Fahrzeug. Als Er-
gänzung zur Ausstattung mit verschie-
denen Spiegeln gibt es deshalb zahlreiche 
Kamera-Monitor-Systeme auf dem Markt, 
die eine bessere Sicht auf die rechte Seite 
des Fahrzeuges versprechen. Aber wie gut 
sind diese Systeme? 

Um das zu erfahren, startet die BG 
Verkehr eine detaillierte Umfrage bei Lkw-
Fahrern. Sie fragt nach Erfahrungen mit 
aktuell genutzten Kamera-Monitor-Syste-
men. Ziel der Aktion ist eine Empfehlung 
der BG Verkehr, wie ein gutes Kamera-Mo-
nitor-System beschaff en sein sollte. Unter-
stützt wird die Befragung durch das Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (IFA). 

Es stehen zwei Fragebögen online: 
Fragebogen 1 richtet sich an Lkw-Fahrer, 
die bereits Kamera-Monitor-Systeme nut-

zen und fragt nach ihren Erfahrungen. Fra-
gebogen 2 ist allgemeiner und befragt alle 
Lkw-Fahrer zu alltäglichen Fahrsituationen.

Unter den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Umfrage werden ein iPad Air 2 
Wi-Fi + Cellular (geeignet für eine SIM-Kar-
te) und 15 Power Banks verlost. Wer beide 
Fragebögen bearbeitet, hat eine doppelte 
Gewinnchance.

 +   Weitere Infos: www.bg-verkehr.de

Online-Befragung zu Abbiegeunfällen

Teilnahme für Versicherte 
der BG Verkehr kosten-
los
Vom 16. bis 18. September 
2015 fi ndet in Hamburg 
das internationale Sympo-
sium „Gewalt, Übergriff e 
und Aggression im Trans-
portwesen“ statt. Es richtet 
sich branchenübergreifend an 
Experten und Praktiker.

Während der Veranstaltung kommen 
Experten aus verschiedenen Bereichen des 
Transport- und Logistiksektors zu Wort und 
berichten über Beispiele guter Praxis. Im 
Vordergrund steht der Austausch über Prä-
ventionsstrategien bei Gewalt und Aggressi-
on. Trainer geben in Workshops praktische 

Gewalt und Aggression im Transportwesen 

Einblicke in ihre Arbeit wie z.B. 
im Umgang mit schwierigen 

Passagieren in Bus, Taxi und 
im Flugverkehr. 

Die Veranstaltung fi n-
det mit Simultanübersetzung 

in Deutsch und Englisch in 
der Hauptverwaltung der BG 

Verkehr in Hamburg statt. Sie 
wird ausgerichtet von der Sektion für 

Prävention im Transportwesen der Interna-
tionalen Vereinigung für Soziale Sicherheit. 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung waren noch 
einige Plätze für die Veranstaltung frei. Bei In-
teresse fi nden Sie die Anmeldeunterlagen 
auf der Homepage der BG Verkehr.

 +   www.bg-verkehr.de

Kamera-Monitor-Systeme (KMS) sollen helfen, 
Abbiegeunfälle zwischen Lkw und Fahrradfah-
rern zu vermeiden.
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Arbeitswelt ohne Unfälle – Hirngespinst oder erreichbares Ziel? Mit dieser Frage  
beschäftigen sich Fachleute im Arbeitsschutz seit einiger Zeit. Was muss sich in unserer  

Gesellschaft verändern, um das Ziel zu erreichen?

Seit einigen Monaten steigt die Verwendung eines englisch-
sprachigen Begriffs bei den Präventionsdiensten der Unfall-

versicherungsträger erkennbar an: „Vision Zero“. Da er aus der in-
ternationalen Diskussion zu Themen der Verkehrs- und Arbeitssi-
cherheit stammt, gibt es derzeit keine treffende deutsche Bezeich-
nung, die sich im Sprachgebrauch durchgesetzt hat. 

Zunächst hatte der Deutsche Verkehrssicherheitsrat den Be-
griff mit dem Zusatz „Keiner kommt um, alle kommen an“ in seine 
Kampagnen integriert. Inzwischen erreicht die „Vision Zero“ den 
gesamten Arbeits- und Gesundheitsschutz.

„Vision Zero“ steht für die Vision, Tote und Schwerverletzte 
durch Arbeitsunfälle sowie schwere Erkrankungen durch berufliche 
Einwirkungen vollständig zu vermeiden. Das ist kein Hirngespinst 
oder die Idee einer größenwahnsinnigen Marketing-Agentur, son-
dern das Ergebnis einer nüchternen Analyse der Entwicklungen im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz verbunden mit der Diskussion 
denkbarer Strategien. Allen, die derzeit über „Vision Zero“ und die 
Wege zur Erreichbarkeit dieser Vision reden, ist klar, dass dies kein 
kurzfristig zu erreichendes Ziel darstellt. Aber bereits ein kleiner 
Blick auf die Arbeitsunfallstatistik macht deutlich, dass es zur 
 „Vision Zero“ eigentlich gar keine vernünftige Alternative gibt.

Bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts war der Rück-
gang der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten eine Erfolgsge-
schichte. Dank gemeinsamer Anstrengungen von Gewerbe und 
Unfallversicherungsträgern konnten sie massiv zurückgedrängt wer-

Präventionskultur und  
Vision Zero

den, es wurde ein erfreulich niedriges Niveau erreicht. Diese Entwick-
lung flacht inzwischen zunehmend ab. Die Zahl der Arbeitsunfälle sta-
gniert, ja bei einigen Trägern nimmt die Zahl der meldepflichtigen Un-
fälle sogar leicht zu bzw. schwankt auf niedrigem Niveau. Es hat sich 
ein Gleichgewicht zwischen der Prävention von Unfällen und Berufs-
krankheiten und deren Ursache eingestellt. Damit zeigt sich, dass mit 
den bisherigen Mitteln das Optimale aus der Entwicklung herausge-
holt worden ist. Allerdings ist dies kein Grund, sich zurückzulehnen. 
Denn trotzdem kommen täglich mindestens zwei Menschen durch Ar-
beits- und Wegeunfälle ums Leben, dazu kommen mindestens sechs, 
die an den Folgen einer Berufskrankheit sterben. Hinter jedem Unfall-
toten stehen 26 Schwerverletzte, hinter jedem, der an einer Berufs-
krankheit stirbt, zwei weitere, die als Folge ihrer Erkrankung eine Rente 
der Unfallversicherung beziehen werden.

Bereits viel erreicht
Dennoch können wir mit dem Erreichten durchaus zufrieden sein, weil 
jeder Arbeitsschützer schon in der Ausbildung lernt, dass man für die 
letzten fünf Prozent Wirkung 95 Prozent des gesamten Aufwandes be-
nötigt. Wenn das stimmt, müsste man also, um dem Ziel von null Un-
fällen nahezukommen, den aktuellen Aufwand ver-19-fachen.

Aber wenn wir mit der aktuellen Situation zufrieden sind, 
bleibt die Kurve auf dem derzeitigen Niveau. Das wäre aber wohl 
kaum eine Vision und wir wären schlechte Präventionsfachleute, 
wenn es nicht unser Ziel sein würde, die Kurve konsequent bis null 
herunterzudenken. Gleichzeitig wären wir Phantasten, wenn wir 
glaubten, der gesellschaftliche Aufwand für den Arbeitsschutz lie-
ße sich tatsächlich um den Faktor 19 erhöhen.

Genau hier setzt die „Vision Zero“-Diskussion an. Eigentlich ist 
es ja ganz einfach. Für jeden Unfall gibt es einen Faktor, ohne den er 
nicht stattgefunden hätte. Den muss man einfach weglassen. Wobei 
einfach eben nicht einfach ist. Wie können wir das also schaffen?  
Mit neuen Vorschriften? Vor fast jedem Unfall wurde gegen irgendei-
ne Vorschrift verstoßen, neue Vorschriften sind also keine sinnvolle 
Methode. Die bestehenden Regeln bilden bereits eine gute Basis für 
konsequentes Handeln im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wich-
tiger ist die konsequente Anwendung, das konsequente Handeln 
durch Unternehmen und Versicherte, aber auch durch die Unfallver-
sicherungsträger.

Voraussetzung für das Handeln ist die Überzeugung, damit 
das Richtige zu tun. Die Überzeugung aller, dass das Grundrecht 
auf Leben und Gesundheit für alle umgesetzt werden muss. Unter-
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nehmer, Mitarbeiter und alle Menschen unserer Gesellschaft müs-
sen von den Vorteilen eines umfassend funktionierenden Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes überzeugt sein. Daher muss eine Unter-
nehmenskultur geschaffen werden, in der der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz ganz oben auf der Werteliste steht, ganz egal welche 
Ziele im Unternehmen noch verfolgt werden müssen. 

Dazu wird es auch gehören, die nicht delegierbare Verantwor-
tung der Unternehmensleitung für Leben und Gesundheit der Be-
schäftigten zu betonen, sie durch persönliches Vorbild zu leben und 
die Abläufe im Unternehmen dieser Wertebetonung anzupassen.

Konsequentes Handeln im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Dies wurde in diversen Studien ge-
zeigt. Danach rentieren sich in den Arbeitsschutz investierte Mittel 
mit dem Faktor 1,2; Programme zur Rückkehr von Erkrankten an den 
Arbeitsplatz sogar mit 2,4 und ein Gesundheitsschutzmanage-
mentsystem reduziert die Krankschreibungen um ca. 25 Prozent.

Regelbefolgung darf nicht als langweilig oder uncool gelten, 
sondern als vorbildlich. Es gibt ausreichend Beispiele für Unterneh-
men, die mit konsequentem Handeln aller betrieblich Beteiligten, 
vom Konzernchef bis zum Azubi, ihre Ausfallquote durch Unfälle 
und Krankheiten radikal abgesenkt haben, ohne dabei Nachteile 
am Markt zu erdulden.

Einstellungen ändern
Aus unseren Unfallermittlungen kennen wir den Effekt, den ein 
schwerer oder tödlicher Unfall in einem Unternehmen haben kann. 
Wenn Mitarbeiter und Unternehmensleitung den Unfalltod eines 
Beschäftigten unmittelbar erleben oder erfahren mussten, ändern 
sich in fast allen Unternehmen sofort Verfahren, Beschaffungsmaß-
nahmen und am wichtigsten: Einstellungen. Warum eigentlich 
nicht vorher? Warum muss erst jemand sterben, bevor bedenkliche 
Arbeitssituationen entschärft werden? Warum wird allzu oft unsi-
cheres Verhalten augenzwinkernd geduldet?

Wie gesagt, wir sind keine Phantasten. Wir wissen auch, dass Feh-
ler menschlich sind, dass wir nie in allen betrieblichen Akteuren 
die gleiche Begeisterung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
erzeugen können, wie wir ihn verspüren. Aber es gibt weitere Hand-
lungsfelder. In einer umfassenden Präventionskultur können wir 
darauf hinwirken, dass die Arbeitsumgebungen zum Beispiel syste-
matisch Fehler verzeihend oder Fehler vermeidend ausgelegt wer-
den, damit also den menschlichen Unzulänglichkeiten Rechnung 
getragen wird. Damit werden zwar Unfälle nicht gänzlich vermie-
den, aber ihre Folgen für die Gesundheit werden immer geringer 
ausfallen. So wirken z. B. auch Assistenzsysteme, die es den Be-
schäftigten ermöglichen, ihre Aufmerksamkeit auf die wesent-
lichen Aspekte ihrer Arbeit zu konzentrieren. Sie können im Notfall 
auch mal lenkend eingreifen, um den Menschen vor einem Unfall 
zu bewahren.

Für die Prävention der BG Verkehr steht in den nächsten Jah-
ren besonders die weitere Erforschung der Unfallschwerpunkte in 
den einzelnen Gewerbezweigen mit ihren Ursachen ganz oben 
auf der Agenda. Dazu fortgesetzte Anstrengungen zur Ermittlung 
von Ursachen schwerer, lebensbedrohender Berufskrankheiten 
wie Krebs. 

Das Ziel ist bereits sichtbar. Wenn alle überzeugt mitmachen, 
wenn wir die identifizierten Unfallursachen Stück für Stück entfer-
nen und Gesundheitsrisiken ausschalten, dann kann „Vision Zero“ 
schon bald Realität werden. Denn: Wer das Ziel kennt, findet auch 
den Weg!  Dr. Jörg Hedtmann/Dr. Christian Felten

In einer umfassenden Präventionskultur können 
wir darauf hinwirken, dass die Arbeitsumgebung 
Fehler verzeihend ausgelegt wird.
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Rund 62.000 Mal pro Jahr kreuzen die 
Fähren der Linie Konstanz – Meers-

burg den Nordwestzipfel des Boden-
sees, 170 Mal am Tag mit bis zu sechs 

Schiffen im Zehn-Minuten-Rhythmus. 
Wir waren auf der Lodi, dem modernsten 

Schiff der Flotte, zu Gast. 



Schiffsführer Stephan Weber erwartet den Besuch der BG
Verkehr bereits am Anleger im Konstanzer Stadtteil 
Staad. Es ist halb fünf Uhr morgens am Tag der Seefah-

rer 2015, nur zögerlich schält sich die Silhouette des Sees aus der 
Dämmerung. „Herzlich willkommen auf der Lodi, dem neuesten 
Schiff unserer Flotte“, grüßt Weber gut gelaunt, als wir einen der 
beiden Führerstände betreten. Mit zielsicherem Druck auf Knöpfe 
und Schalter beginnt er, die Technik des Schiffes aufzuwecken. 
Die Stadtwerke Konstanz betreiben die traditionsreiche Linie seit 1928. 
Im Oktober 2009 hatte die Lodi ihren Stapellauf, im Mai 2010 wurde sie 
getauft und in Dienst gestellt. Benannt übrigens nach der Konstanzer 
Partnerstadt Lodi in der italienischen Region Lombardei. 82 Meter lang, 
fast 13,4 Meter breit und 14 Meter über der Wasserlinie emporragend 
kann die 720 Tonnen schwere Fähre maximal 400 Tonnen Nutzlast be-
fördern. 64 Pkw fasst das Fahrdeck, dessen lichte Höhe mit 4,5 Meter 
auch für große Lkw problemlos befahrbar ist. „Wir haben für 700 Per-
sonen Sammelrettungsmittel an Bord“, beendet Weber das Zahlen-
werk. „Die Sicherheit der Gäste steht bei uns an oberster Stelle.“

Schwefelfrei und ohne Feinstaub
Die Schiffsantriebe an beiden Enden der Doppelendfähre der 
Lodi gehören zum Reich von Maschinist Frank Hempel. Noch ru-
hen die beiden mächtigen MTU 8V 4000 R53 Dieselaggregate mit 

je 1.000 PS Motorleistung und erlauben ein Gespräch. Die 8-Zylin-
der-Aggregate sind über eine kurze Welle mit je einem Voith-
Schneider Propeller mit 2,10  Meter Durchmesser verbunden und 
garantieren maximale Leistung bei gleichzeitig geringem Treib-
stoffverbrauch. „Wir brauchen durchschnittlich gerade mal 60 Li-
ter Diesel pro Überfahrt, bei voller Beladung “, berichtet Frank 
Hempel zufrieden in der Steuerzentrale unter Deck.
Ganz besonders stolz ist man bei den Stadtwerken Konstanz auf 
die modulare Abgasnachbehandlungsanlage im Maschinenraum. 
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1. Stephan Weber beim morgendlichen Check der Bordtechnik.
2. Maximal 64 Pkw verteilt auf vier Spuren können pro Überfahrt an Bord. 
3. Maschinist Frank Hempel am Voith-Schneider Propeller.
4. Zwei beinahe garagengroße MTU-Dieselaggregate treiben die Lodi 

über den See.
5. Cash oder Kundenkarte – der Kassierer Steffen Weber akzeptiert fast 

alles.
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Sie wurde gemeinsam mit Motorenhersteller MTU entwickelt und 
auf der Lodi in technischer Vollendung installiert. Verpackt hinter 
armdicken Hitzeschutzmatten sorgt sie dafür, dass das mit schwe-
felfreiem Diesel fahrende Schiff komplett feinstaubfrei betrieben 
werden kann. Eine halbe Million Euro kostete diese technisch an-
spruchsvolle Nachrüstung der gesamten Flotte, die kürzlich von 
der Umweltschutzorganisation BUND die „Grüne Plakette“ erhielt. 

Heizungsbauer, Maschinist, Schiffsführer
Schiffsführer Stephan Weber und sein Kassierer Steffen Weber – nicht 
verwandt – haben derweil Fahrzeug- und Oberdeck sauber abgespritzt, 
Treppenaufgänge, Sicherheitseinrichtungen sowie Elektrik gecheckt 
und die Lodi für den Fährbetrieb vorbereitet. Drei Mann sind heute auf 
dem Schiff. „Bei uns geht alles Hand in Hand“, erläutert Stephan We-
ber. „Ich bin gleichzeitig ausgebildeter Maschinist, während Kollege 
Hempel auch das Schiffsführer- und Fahrgastpatent hat.“ 
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Seit 20 Jahren fährt Stephan Weber, der ursprünglich Heizungsbau 
lernte, für die Stadtwerke Konstanz auf dem Bodensee. Angefan-
gen als Kassierer hat er sodann den Schiffs-Maschinisten erlernt 
und das Kapitäns- und Fahrgastpatent erworben. Im Winter, wenn 
der Fährbetrieb auf halber Kraft läuft, geht er liebend gerne in die 
Werkstatt und hilft bei der Überholung der Flotte. „Nur alle fünf bis 
zehn Jahre muss ein Fährschiff offiziell aufs Trockendock und kom-
plett überholt werden. Bei uns bekommt aber jedes Schiff einmal 
im Jahr eine umfassende Wartung“, so Weber. Allerdings nicht im 
Trockendock, da das Slippen für die ausgeklügelte Schiffskon-
struktion eine enorme mechanische Belastung darstellt. 

Jeder kennt den Notfallplan
Die beiden Damen des Bordbistros, dessen Betrieb komplett an 
eine Fremdfirma vergeben ist, gehören formal nicht zur Crew. 
Selbstverständlich kennen sie wie jeder an Bord die Sicherheits-
rolle, also den auf die Lodi zugeschnittenen Notfallplan. Darin 
wird definiert, was im Ernstfall zu tun ist: bei Feuer und Havarie, 
„Mann über Bord“ oder einer Evakuierung. Bisher allerdings hat 

es noch nie einen gefährlichen Zwischenfall gegeben. „Das Aufre-
gendste auf unserer Fährlinie war vor Jahren die Geburt eines Kin-
des während der Überfahrt  – und der daran anschließende Behör-
denstreit über den korrekten Geburtsort“, erinnert sich Weber.
Es ist kurz vor sechs Uhr morgens, die Fahrspuren der Anlegestelle fül-
len sich mit Autos und Lkw, als Stephan Weber die Lodi zum Anleger 
manövriert. Kassierer Weber macht das Schiff an der mächtigen Lande-
brücke fest und öffnet die Schranken der Rampe. Zwei Kollegen an 
Land haben die Fahrzeuge bereits vorsortiert und schicken sie nun zur 
Lodi. Dort verteilt sie Stephan Weber mit unmissverständlichen Hand-
zeichen auf alle vier Fahrspuren. Die Positionierung der Pkw ist unpro-
blematisch, bei größeren Lkw-Kontingenten achtet er auf gleichmäßige 
Gewichtsverteilung. Denn der geringe Tiefgang der Lodi sowie das Feh-
len von Ballast- oder Ausgleichstanks würde bei einseitiger Beladung 
zu einer Krängung führen (umgangssprachlich auch Schlagseite ge-
nannt), die trotz der kurzen Überfahrt über das meist ruhige Gewässer 
des Bodensees mehr als ungemütlich werden könnte. 
Bis Windstärke 12 ist die Fährlinie zuverlässig in Betrieb. Bei extrem 
schlechter Sicht, etwa durch Hagel oder Starkregen, kann es allerdings 
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trotz Radar vorkommen, dass Weber die Lodi auf dem See in den Wind 
dreht und abstellt, bis das Unwetter durchgezogen ist. Eisglätte hinge-
gen ist ein echtes Problem. Aufgrund der Stahlkonstruktion von Rampe 
und Deck lässt sie sich nur mit stetigem Salzeinsatz bekämpfen. Des-
sen unangenehme Folgen zeigen sich dann bei der Überholung der 
Schiffe. Auch deswegen werden alle Fähren der Stadtwerke Konstanz 
im Jahresturnus gewartet – immerhin soll die Lodi rund 50 Jahre laufen, 
bevor sie aus dem Linienbetrieb geht und vielleicht auch als histo-
rische Fähre für Events zu buchen sein wird. 

Volle Konzentration
Weber hat inzwischen aus dem Führerstand auf dem Oberdeck den 
Antrieb gestartet. 15 Sekunden benötigen die MTU-Aggregate bis zur 
vollen Betriebsbereitschaft. Mit dumpfem Dröhnen und leichten Vi-
brationen löst sich die Lodi vom Anleger. Im Führerstand ertönt ein 
durchdringender Signalton und fordert Weber auf, den unschein-
baren Schalter der Sicherheitsfahreinrichtung zu betätigen und damit 
seine arbeitsbereite Anwesenheit zu bestätigen. Im Zugverkehr auch 
als „Totmannschalter“ bekannt, sorgt diese Sicherung dafür, dass bei 
Handlungsunfähigkeit des Schiffsführers umgehend Alarm ausgelöst 
wird. „Meine Crew checkt dann zuerst, ob ich vielleicht nur vergessen 
habe, den Schalter zu drücken“, beschreibt Weber, „aber falls ich 
handlungsunfähig bin, können die Kollegen auch vom Fahrdeck aus 
das Schiff stoppen und auf dem See abstellen.“ Anschließend wür-
den sie per Funk Hilfe aus der Betriebsbereitschaft der Stadtwerke 
Konstanz ordern oder die Fähre eigenhändig in den Hafen dirigieren. 
Bei Stephan Weber gab es so eine Notsituation noch nie. „Ich hoffe, 
das bleibt auch so“, bekräftigt der 48-jährige Vater von drei Töchtern, 
der sich in der Freizeit nicht nur mit Fußballspielen fit hält. Eine Vier-
telstunde dauert die gut vier Kilometer lange Überfahrt zum Anleger in 
Meersburg. Präzise steuert Weber die Lodi mit zwei Joysticks zwischen 
mächtigen Dalben hindurch zur Rampe. Maschinist und Kassierer ma-
chen das Schiff fest und öffnen die Schranken. Reihe für Reihe leert 
sich zügig das Deck, unsicheren Lkw-Fahrern helfen Weber und seine 
Männer beim Rangieren. Rasch noch einen prüfenden Blick auf Rampe 
und Deck geworfen, um eventuelle Verunreinigungen rechtzeitig zu be-
seitigen – dann ist die Lodi bereit für die nächste Fuhre. 

Keine Lust auf Meer
Gut gefüllt mit sorgfältig verteiltem Schwerlastverkehr sowie den 
ersten Radtouristen geht es zurück zum Konstanzer Anleger. Die 
Morgensonne wärmt die Gäste auf dem Panoramadeck und das 
Bistro beeilt sich, Kaffee sowie frische Butterbrezeln an Mann und 
Frau zu bringen. An Webers gläsernem Führerstand drücken sich 
derweil technikbegeisterte Gäste die Nase platt. Bis 13 Uhr wird er 
heute fahrplanmäßig den Überlinger See kreuzen, wird die Auto-
fahrer einweisen, mit manch einem bekannten Gesicht rasch drei 
Worte wechseln, ansonsten aber wenig Zeit haben, den präch-
tigen Sommertag zu genießen. 
Ob er nicht gerne einmal als Kapitän auf große Fahrt gehen würde, 
lautet die Abschiedsfrage des BG-Fotografen. Stephan Weber, ein 
Konstanzer Urgewächs, zögert nicht einen Moment: „Bestimmt 
nicht! Hier auf dem Bodensee ist kein Tag wie der andere, ständig 
wechseln Stimmungen und Bedingungen – für mich ist und bleibt 
das der faszinierendste Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann.“  
 Text und Fotos: Heinz E. Studt
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Entlastung für die Region Für 4,5 Millionen Passagiere 
in 1,4 Millionen Pkw, 100.000 Lkw und Busse sowie gut 
350.000 Zweiräder ist die Fährlinie die beste Alternative zum 
60 Kilometer langen Landweg um die Seezunge herum.  
80 Millionen Pkw-Kilometer (plus daraus resultierender 
Verkehrs- und Umweltbelastung) erspart sie damit der 
gesamten Bodenseeregion, haben Statistiker errechnet. 
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Perfektes Zusammenspiel 
der  Technik: Motor, 
Antriebswelle und 
Abgasanlage der Lodi.



Die Gestaltung sicherer Arbeitsabläufe verläuft erfolgreich, 
wenn drei Faktoren aufeinander abgestimmt sind: die Ar-

beitsverfahren, die Komponenten des Arbeitssystems sowie die 
Qualifikation und Befähigung der beteiligten Personen. Dafür 
müssen die beteiligten Unternehmen konstruktiv und wert-
schätzend zusammenarbeiten. In der Praxis hat es sich bewährt, 
Arbeitsabläufe gemeinsam zu beobachten und auszuwerten. 
Immer häufiger wird die Tätigkeit des Ladens und Entladens 
dem Fahrzeugführer übertragen. Je eigenständiger der Fahrer 
beim Be- und Entladen in der Anlage arbeitet, desto besser 
muss das Maßnahmenkonzept im Vorfeld ausgearbeitet und 
umgesetzt werden!
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Absenkbare Bühnen für Arbeiten auf Tanklastzügen
Die Konstruktion von Laufstegen und Klappgeländern ist ein Zuge-
ständnis an die Teilnahme am Straßenverkehr, um die zulässigen 
Abmessungen nicht zu überschreiten. An regelmäßig frequentierten 
Ladestellen gehen Anlagenbetreiber allmählich dazu über, für den 
Zugang zu Domdeckeln ortsfeste Bühnen zu installieren, die man 
über dem Fahrzeug absenkt und passend positioniert. Diese Vorge-
hensweise ist nur konsequent, denn warum sollte die Ladestelle 
eines Tanklastwagens weniger an das Fahrzeug angepasst werden 
als eine Andockstation für Lkw beim Transport von Stückgütern? Das 
ist ein Ansatz zur sicheren Gestaltung der Arbeit, wie er in den Grund-
sätzen des Arbeitsschutzes gefordert wird. Einige große Chemiekon-

Bei der Be- und Entladung von Tanklastwagen muss jedes Detail stimmen. Aber das gelingt nur, 
wenn die beteiligten Unternehmen bei der Planung fachkundig zusammenarbeiten. Die Abgrenzung 

von Zuständigkeit, Zugehörigkeit und Verantwortung bedarf einer genauen Klärung.

UNFALLBEISPIELE

Ungeeigneter Standplatz: Ein Fahrer hatte das klappbare Geländer 
auf der linken Seite des Fahrzeugs aufgestellt. Zum Öff nen des Dom-
deckels stützte er sich mit dem rechten Fuß an einer Fußstütze auf dem 
Tank ab, um die Bedienelemente erreichen zu können. Dabei rutschte 
er ab und stürzte aus ca. vier Metern Höhe auf den Betonboden. 

Klappgeländer versagt: Nach dem Schließen des Domdeckels 
wollte der Fahrer von dem Laufsteg auf die heckseitige Steigleiter 
übersteigen. Dabei hielt er sich mit der linken Hand am Handlauf 
des Klappgeländers fest. In diesem Augenblick brach die erste Ge-
länderstütze, so dass der gesamte Handlauf seitlich wegkippte. 

Der Versicherte verlor den Halt und stürzte drei Meter tief zu Boden. 
Die Untersuchung der Bruchstelle ergab, dass sich ein Vorschaden 
der Geländerstrebe kontinuierlich vergrößert hatte. Regelmäßige 
Prüfungen hätten den Unfall verhindern können.  

Austritt des Produkts bei der Beladung: Die Beladung eines Tank-
lastzugs war nahezu abgeschlossen, als Ladegut austrat, weil der 
Schlauch defekt war. Beim Schließen des Domdeckels rutschte der 
Fahrer auf der Verunreinigung aus und stürzte vom Tanklastzug. Die 
PSA gegen Absturz hatte er fehlerhaft  verwendet. Der Fahrer erlitt 
tödliche Verletzungen. 
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zerne reagieren bereits auf Absturzunfälle, indem sie generell verbie-
ten, auf dem Werksgelände fahrzeugeigene Laufstege zu betreten. 

Überprüfung von Anlieferfahrzeugen
Auftraggeber und Fuhrunternehmer sollten für Klappgeländer und an-
dere sicherheitsrelevante Einrichtungen Prüfpläne vereinbaren und 
gemeinsam sicherstellen, dass nur sicheres Gerät benutzt wird. Bei 
Großbetrieben mit gutem Arbeitsschutz-Management-System geht die 
Prüfung der Fahrzeuge vollständig in die Hände der Fachspedition 
über. Das stellt einerseits sicher, dass die Fahrzeuge immer in einem 
technisch einwandfreien Zustand sind, andererseits entfällt der Zeit-
verlust durch Kontrollen und Mängelfeststellung an der Ladestelle. 

Unterweisung der Fahrer 
Gemeinsame Unterweisungskonzepte tragen dazu bei, Handlungs-
abläufe zu erklären, zu vermitteln und mit praktischen Beispielen 
zu erläutern. Der Fahrer wird in seiner besonderen Arbeitssituation 
ernst genommen. Als gute Ergänzung etabliert sich die elektro-
nische Kurzunterweisung an der Ladestelle. 

PSA gegen Absturz
Bei der Dom-Beladung wird als ergänzende Schutzmaßnahme oft 
die Benutzung von PSA gegen Absturz vorgesehen. Wichtig: Alle 
Komponenten müssen zueinander passen, die Benutzung der PSA 
muss unterwiesen und geübt werden und die Ausrüstung darf nur 
an den vorgegebenen Anschlagpunkten befestigt  werden. Klapp-
geländer sind dafür auf keinen Fall geeignet!

Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung
 . Ist bei der Be- oder Entladung ein Zugang zu hoch gelegenen 
Domdeckeln oder Befüllschläuchen erforderlich? Ist eine Ar-
beitsbühne oder eine mobile Podestleiter vorhanden? 

 . Meist gibt es lediglich an einer Seite eine Absturzsicherung, die 
nur begrenzte Kräfte aufnehmen kann. Welche Tätigkeiten wer-
den von Laufstegen und Standplätzen aus durchgeführt? Werden 
zum Beispiel Proben oder Schlauchleitungen mitgenommen?

 . Wie sind die Ladestellen gestaltet? Reicht die Arbeitshöhe aus, 
gibt es genug Bewegungsfreiheit bei Arbeiten auf dem Tkw? Be-
stehen Einschränkungen, z.B. durch Dachträger? 

 . Ist PSA gegen Absturz erforderlich? Wer wählt sie aus und stellt 
sie zur Verfügung? Ist eine sorgfältige Einweisung sichergestellt? 

 . Erhöht sich bei Regen, Schnee oder Eisbildung die Absturzge-
fahr? 

 . Wer ist für die Entnahme von Proben zuständig? Welche Arbeits-
verfahren und Schutzmaßnahmen werden eingesetzt?

 . Wer beaufsichtigt die Tätigkeiten an der Ladestelle, wen kann 
man bei Fragen oder Zwischenfällen ansprechen?

 . Ist das Tank- oder Silofahrzeug für die Ladestelle und die dort 
eingesetzten Verfahren geeignet? Passen z.B. Schlauchkupp-
lungen und Verbindungsstücke zusammen? Können alle Bedien-
elemente wie vorgesehen erreicht und betätigt werden? Welche 
Folgen kann eine Verwechslung oder Fehlbedienung haben? 

 . Welche Maßnahmen werden für Notfälle festgelegt? Sind die vor-
gesehenen Abläufe allen Beteiligten bekannt?

Fazit
Zu einer angemessenen und fachkundigen Gefährdungsbeurtei-
lung gehört die gemeinsame Analyse der Arbeitsabläufe und aller 
erforderlichen Tätigkeiten. Um wirksame Maßnahmen festzulegen, 
ist sowohl der spezifische Sachverstand des Anlagenbetreibers als 
auch des Transportunternehmens erforderlich.  Martin Küppers

Kontamination mit toxischem Stoff: Ein Fahrer stellte eine 
Schlauchverbindung zwischen dem Bodentank der Entladestelle 
und dem Tankfahrzeug her. Plötzlich löste sich diese Verbindung. 
Grund: Der Tank-Lkw war mit einem anderen Schlauch-Kupplungs-
System ausgestattet als der Anschlussschlauch. Die Anlage hatte 
ein Adapterstück gestellt, mit dessen Handhabung der Fahrer aber  
nicht vertraut war. Beim Öffnen des Schiebers am Bodenventil löste 
sich dieses Adapterstück von der Tkw-Kupplung. Der Fahrer wurde 
so stark kontaminiert, dass er trotz Gesichtsschutz eine schwere 
Vergiftung erlitt.

Säure verletzt Fahrer:  Beim Entladen von Säure löste die Füllstands-
kontrolle des Lagertanks einen Alarm aus. Der Fahrer stoppte die 
Entladung und informierte den Anlagenbediener, der eine zweite 
Füllstandsanzeige kontrollierte. Sie zeigte noch ausreichend freies 
Volumen  an. Wegen der widersprüchlichen Anzeigen erkundigte 
sich der Anlagenbediener beim Leitstand und erhielt die Auskunft, 
im Lagertank sei noch Platz für den Rest der Ladung. Der Tkw-Fahrer 
setzte daraufhin die Entladung fort. Wenig später barst ein Über-
duckventil im Lagertank und Säure schoss in einem Strahl heraus. 
Der Fahrer erlitt trotz Schutzausrüstung schwere Verletzungen. 

GESUND UND SICHER

Schlauchkupplungen und Verbindungsstücke müssen geeignet und 
kompatibel sein, damit unter keinen Umständen toxische Stoffe austreten.
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Gewusst wie
Jeder Berufskraftfahrer lernt es, jeder Unternehmer will es und trotzdem geht es erschreckend oft 

schief: Ladung, die sich scheinbar bestens gesichert auf dem Weg zum Kunden befindet, macht sich 
selbständig. Das kostet im besten Fall nur Zeit und Geld – und im schlimmsten ein Menschenleben.

Unfälle mit schlecht gesicherter Ladung sind so häufig, dass 
sie den Tageszeitungen meist nur eine Kurzmeldung wert 

sind, etwa: Bierkästen fallen in einer Kurve vom Lkw, klemmen eine 
junge Frau hinter dem Steuer ihres Kleinwagens ein, der Fahrer be-
kommt eine Anzeige. Das klingt eher harmlos – in Wirklichkeit han-
delt es sich hier um die schlimmste der Unfallvarianten, weil die 
unzureichend gesicherte Ladung herabstürzt und andere Verkehrs-
teilnehmer gefährdet. Analysiert man typische Unfälle, zeichnen 
sich drei Schwerpunkte ab: 
1. Verlader und Frachtführer haben nur mangelhafte Fachkennt-

nisse.

2. Die Verladeanweisungen werden nicht konsequent eingehalten 
(Gestellung eines geeigneten Fahrzeugs, Benutzung von geeig-
neten Sicherungshilfsmitteln, stichprobenartige Kontrolle 
durch den Verlader). 

3. Fahrzeug, Einrichtungen zur Ladungssicherung und Hilfsmittel 
sind nicht in korrektem Zustand.

Aus- und Weiterbildung der Fahrer
Seit Inkrafttreten des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes  
(BKrFQG) ist das Thema „Ladungssicherung“ Bestandteil der Prü-
fung im Rahmen der Grundqualifikation sowie auch mögliches The-
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ma bei der obligatorischen Weiterbildung der Fahrer. Grundsätzlich 
hat der Gesetzgeber damit ein Instrument geschaffen, dieses The-
ma flächendeckend in die Fahrerschaft zu tragen. Allerdings sind 
die Seminar-Module im Regelfall nur Tagesveranstaltungen zur Ver-
mittlung allgemeiner, grundlegender Kenntnisse. Hinzu kommen 
Unterschiede in der fachlichen Qualifikation der Referenten.
Letztlich benötigt der Fahrer aber für sein Tagesgeschäft neben den 
Grundkenntnissen insbesondere auch die spezifischen Kenntnisse 
über „seine“ Transportaufträge, „sein“ Fahrzeug, „seine“ Ladungs-
sicherung. Dies kann durch die Seminar-Module nach BKrFQG oft 
nicht abgedeckt werden, so dass die Vermittlung der spezifischen 
Kenntnisse anderweitig organisiert werden muss, zum Beispiel
4. im Rahmen der Einarbeitungsphase bei neuen Fahrern,
5. bei der jährlichen Unterweisung oder
6. durch Unterweisungen der Verlader. 

Komfortabel gestaltet sich die Situation für Frachtführer, die von ih-
ren Verladern sowohl detaillierte Verladeanweisungen als auch Vor-
gaben zur Gestellung geeigneter Fahrzeuge und Ausrüstung erhal-
ten. Allerdings sollten die Verantwortlichen des Frachtführers die 
Einhaltung der Vorgaben zumindest stichprobenartig kontrollieren. 

Positiv: Viele Fuhrparkverantwortliche oder Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit in unseren Mitgliedsunternehmen haben sich sehr 
intensiv mit dem Thema Ladungssicherung auseinandergesetzt 
und eine solide innerbetriebliche Routine zur Aus- und Weiterbil-
dung aufgestellt. Eine erfreuliche Entwicklung, bei der auch die 
Unterstützung durch die Aufsichtspersonen der BG Verkehr häufig 
in Anspruch genommen wurde. 

Veränderungen des XL-Aufbaus
Unseren Aufsichtspersonen fällt in den letzten Jahren vermehrt auf, 
dass sich viele Fahrzeuge mit sogenanntem XL-Fahrzeugaufbau 
(Fahrzeugaufbau mit höherer Festigkeit) in fragwürdigem Zustand 
befinden: Die vom Hersteller mitgelieferten Spriegelbretter in Alu-
minium- oder Stahlausführung werden gegen einfache Holz-Sprie-
gelbretter ausgetauscht. Dadurch verliert man die verstärkte Auf-
baustruktur und damit auch die für eine formschlüssige Ladungssi-
cherung erforderliche höhere Festigkeit des Fahrzeugaufbaus. Der 
Tausch der Spriegelbretter mit hoher Festigkeit gegen einfache 
Holzbretter macht eine eventuell vorhandene Zertifizierung für die-
sen Fahrzeugaufbau übrigens ungültig. Der Anblick eines derart 
„kastrierten“ XL-Sattelaufliegers führt spätestens bei Kontrollen 
durch Polizei oder BAG zu unangenehmen Nachfragen.

Interessanterweise wird dieser Aspekt auch an gut organisier-
ten Verladestellen nicht immer beachtet: Die Checkliste des Verladers 
geht zwar auf die Anzahl der verwendeten Spriegelbretter ein – be-
rücksichtigt jedoch bei Forderung nach Gestellung eines XL-Fahrzeug-
aufbaus nicht deren Beschaffenheit. Folglich werden XL-Fahrzeuge mit 
Holz-Spriegelbrettern als „In Ordnung“ eingestuft, obwohl formschlüs-
sig zur Fahrzeugseite gesichert wird. Deshalb: Werden beschädigte 
oder verloren gegangene Spriegelbretter ersetzt, sollte man diese un-
bedingt wieder durch Originalteile gleicher Festigkeit ersetzen. 

Stiefkind Zurrmittel 
Verkehrskontrollen und Auswertungen von Unfällen zeigen, dass 
der Einsatz von längst ablegereifen Zurrmitteln immer noch ein Pro-

blem ist. Dies ist umso ärgerlicher, als die Kriterien für die Ablege-
reife von Zurrgurten, Zurrdrahtseilen und Zurrketten zum Inhalt der 
Ladungssicherungs-Grundausbildung gehören und damit auch Ba-
siswissen jeden Fahrers sein müssten. Allerdings dürfen auch die 
Fuhrparkverantwortlichen nicht am falschen Ende sparen, wenn es 
um die Ersatzbeschaffung von Zurrmitteln geht!

Der Anblick verlorener Kantenschoner am Straßenrand ist ein 
weiteres Indiz für Transporte, die entweder falsch geplant oder feh-
lerhaft durchgeführt wurden. Bezogen auf die Ladungssicherung 
sollte man dieses  Problem nicht unterschätzen, denn liegt ein ver-
lorener Kantenschoner am Straßenrand, dann scheuert an seiner 
Stelle nun vermutlich ein Zurrgurtband über eine scharfe Kante der 
Ladung und das Unheil nimmt seinen Lauf … Zur Frage der Auswahl 
von geeigneten Kantenschonern geben unter anderem auch die 
namhaften Zurrmittelhersteller gerne Auskunft.  Markus Jakobi
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Auch im Pkw, zum Beispiel bei der Fahrt in den Urlaub, gilt es, 
ein paar grundsätzliche Beladeregeln zu beachten:

 . Schweres nach unten, Leichtes nach oben packen
 . Wo immer möglich: Formschluss herstellen, keine Staulü-

cken lassen, auf gleichmäßige Lastverteilung achten 
 . Rutschhemmende Kofferraummatten verwenden
 . Schwere Gegenstände zusätzlich mit Pkw-Zurrgurten, Trenn-

gitter o.ä. sichern, denn die Rückhaltefähigkeit der Rücksitz-
bank ist begrenzt

 . Trennnetze und Gepäckraumabdeckungen verwenden
 . Auf korrekte Befestigung von Kindersitzen achten und rich-

tiges Anlegen der Gurte überprüfen
 . Dachboxen und Heckträger für Fahrräder nur bis zur angege-

benen maximalen Tragfähigkeit belasten 
 . Warnwesten, Warndreieck und Verbandstasche so unter-

bringen, dass sie trotz Gepäck griffbereit bleiben 

Ladungssicherung im Pkw
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Hunde gelten 
verkehrsrecht-
lich gesehen 
als Ladung und 
müssen 
gesichert 
werden, z. B. 
mit Hilfe eines 
Transportge-
schirrs oder in 
einer Box.



Immer diese Unfälle, beschreib doch mal ein Positivbeispiel“, 
mit diesem Auftrag fahre ich nach Duisburg. Mein Ziel: das Ge-

lände von ThyssenKruppSteelEurope AG (TK-SE). Graubraun die 
vorherrschende Farbe, Kohle, Erz, ein leichter Koksgeruch in der 
Luft, Männer im grauen Hüttenanzug auf dem Weg zur Mittagspau-
se – ausgerechnet hier soll ich mein Positivbeispiel finden? Ich bin 
skeptisch, werde aber bald eines Besseren belehrt.

Ich bin in Begleitung von Rainer Wiegand, der zuständigen 
Aufsichtsperson, zu Besuch bei der IHG (Industrieinstandhaltung 
und Gebäudedienste), einem Industriereiniger mit Sitz im Betriebs-
teil Schwelgern. Empfangen werde ich vom Geschäftsführer Armin 
Franke und der AMS-Beauftragten Slavica Marin-
kovic, zwei „Überzeugungstätern“. Noch bevor 
ich die erste Frage loswerde, sprudelt es aus ih-
nen heraus: Wie wichtig ihnen Arbeitssicherheit 
ist, dass sie sie ernst nehmen und stolz darauf 
sind, ihr AMS mit Anstrengung und Unterstüt-
zung der BG geschafft zu haben. „Arbeitssicherheit musst Du le-
ben, nicht nur verwalten“ – besser könnte es auch die PR-Abteilung 
nicht ausdrücken.  

Aber zurück zum Ausgangspunkt. IHG ist ein Unternehmen, 
das sich auf Industriedienstleistungen in der eisen- und stahlpro-
duzierenden Industrie spezialisiert hat. Der Tätigkeitsbereich um-
fasst Industriereinigungsarbeiten, die überwiegend klassisch in 
bergmännischer Art ausgeführt werden, Klimatechnik, Gestellung 
von Erdbaumaschinen in vielen Teilen der Hütte, bis hin zu Aus-
brucharbeiten an Abstichrinnen bei deren Neuzustellung. Aber 
auch der Ausbruch von ganzen Hochofenauskleidungen ist ein 
Spezialgebiet der IHG.

Arbeitsschutz konsequent anwenden
Die Arbeit ist körperlich anstrengend, es wird zum Teil mit Gefahr-
stoffen oder Stoffgemischen umgegangen, die Arbeitsumgebung 
ist laut, staubig und dreckig. Wer hier gesund bleiben will, dem 

hilft nur die konsequente Anwendung von Regelungen zum Ar-
beitsschutz. 

Bereits vor geraumer Zeit hat die BG Verkehr sich des Themas 
angenommen und Informationen zu „Industriereinigung, Schutz-
maßnahmen und arbeitsmedizinische Vorsorge“ veröffentlicht 
(DGUV Information 214-022, bisher BGI 5063). Die Broschüre be-
schreibt die einschlägigen Arbeitsverfahren mit den typischen Ge-
fährdungen und die Schutzmaßnahmen, stellt praxiserprobte 
Schutzeinrichtungen dar und behandelt die geltenden Vorschrif-
ten. 

In einem Seminar speziell zum Arbeitsschutz in der Indus-
triereinigung informiert die BG ebenfalls umfas-
send und gibt Hinweise für die Praxis. Im Rah-
men ihrer Beratungstätigkeit unterstützt sie die 
Betriebe bei der Umsetzung individueller 
Schutzkonzepte.

So auch bei der IHG. 2009 forderte die TK-SE 
als Auftraggeber von IHG den Nachweis eines Arbeitsschutzmanage-
mentsystems. Das Unternehmen stand vor der Wahl, ein „Arbeits-
schutzhandbuch von der Stange“ zu nehmen oder eine Variante um-
zusetzen, die direkt auf den Betrieb und die betrieblichen Belange 
zugeschnitten war. IHG entschied sich für den letzteren Weg. Arbeits-
schutz wurde natürlich auch schon vorher betrieben, aber nicht so 
konsequent organisiert. Deshalb war der Anfang anstrengend. Jeder 
Arbeitsplatz wurde begangen und begutachtet, auch die sonst im Ver-
borgenen gebliebenen Ecken; Mängel wurden kurzfristig abgestellt 
oder Arbeitsverfahren geändert.

Alle Führungskräfte erhielten eine zweitägige Inhouse-Schu-
lung durch den Fachbegutachter der BG. Den Abschluss bildete 
eine Prüfung. Armin Franke erinnert sich: „Die zwei Tage waren für 
alle anstrengend, aber unsere Aufsichtsperson hat uns als Referent 
mit guten Praxisbeispielen durch das komplexe Thema geführt. Ob-
wohl die Prüfung eine harte Nuß war, hat es letztendlich aber allen 
Spaß gemacht.“

Fünf Jahre AMS – ein  
Unternehmen zieht Bilanz

In diesem Artikel zeigen wir anhand eines Beispiels aus der Industriereinigung, wie sich 
Arbeitsschutz durch ein Managementsystem (AMS) optimieren lässt.
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Im weiteren Verlauf wurden dann die Mitarbeiter in Semi-
naren, Schulungen und Informationsveranstaltungen für die off e-
nen und versteckten Gefahren sensibilisiert und auf Betriebsver-
sammlungen laufend über den Verlauf des AMS informiert und so 
mitgenommen. All diese Maßnahmen wurden auch vom Betriebs-
rat unterstützt und gefördert.

Erfolgreiche Systemeinführung
Großen Wert legten die BG-Betreuer auf die Überarbeitung und Ver-
vollständigung der Gefährdungsbeurteilung. Marco Noak, Einsatz-
meister und AMS-Betreuer Technik der IHG, übernahm diese Aufga-
be. „Wir hatten eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung und nah-
men an, dass wir damit den gesetzlichen Anforderungen genüge 
getan hätten“, so Noak. „Aber nachdem ich an einer BG-Schulung 
zum Thema Gefährdungsbeurteilung teilgenommen hatte, bekam 
ich eine ganz andere Sichtweise. Im Anschluss daran habe ich für 
die festen Arbeitsplätze und alle regelmäßig wiederkehrenden Ar-
beiten Gefährdungsbeurteilungen erstellt. Der Sicherheitscheck 
der BG hat mir dabei wertvolle Dienste geleistet. Heute ist es für 
uns selbstverständlich, für alle Tätigkeiten aktuelle Gefährdungs-
beurteilungen vorzuhalten. Dies gibt uns allen ein Gefühl der Si-
cherheit, zumal die BG intensiv und mit konstruktiver Kritik meine 
Arbeit begleitet hat und weiter begleitet. Sehr hilfreich war die gute 
partnerschaft liche Zusammenarbeit nicht nur zwischen Unterneh-
men und BG, sondern auch mit TK-SE und der Sicherheitsfachkraft  
sowie dem Betriebsarzt, beide werden von der TK-SE gestellt.“

„Heute arbeiten wir völlig anders als zu Beginn der AMS-Ein-
führung. Wir übernehmen z. B. keine Arbeiten, bei denen der Sicher-
heitscheck des Auft raggebers fehlt“, führt Noak aus. Bereits bei Kun-
denanfragen werden die sicherheitstechnischen Erfordernisse ge-
klärt, z. B. welche spezielle PSA gefordert ist oder ob Gaswarngeräte 
und Selbstretter gebraucht werden. Es wird nach Gefahrstoff en ge-
fragt und falls vorhanden, ob es ein Sicherheitsdatenblatt gibt. Hier-
für wurde eine Checkliste erarbeitet, die heute nicht mehr wegzuden-

ken ist. „Fehlen wichtige Informationen oder können wir unsere An-
forderungen nicht verwirklichen, lehnen wir auch Auft räge ab. Neben 
dem reibungslosen Ablauf des Kundenauft rages hat für uns heute 
Arbeitssicherheit einen gleich hohen Stellenwert. Damit konnten die 
Unfälle im Unternehmen drastisch gesenkt werden.“

Null Unfälle, null Brände
„Im August 2010 war es geschafft  : Wir erhielten die hart erarbeitete 
BG-Urkunde. Darauf sind wir sehr stolz und ich danke allen Beteili-
gten für die geleistete Arbeit“, ergänzt Armin Franke. 2013 wurde das 
System erfolgreich reauditiert und die Gültigkeit des Testats bis 2016 
verlängert. Bei einem Sicherheits-Assessment der TK-SE  wurde dem 
AMS ebenfalls eine gute Praxisorientierung und weitreichende Wirk-
samkeit bescheinigt. „Inzwischen hat der Gesundheitsschutz der 
Mitarbeiter den gleichen Stellenwert wie die Arbeitssicherheit“, so 
Slavica Marinkovic. „Benötigt ein Mitarbeiter spezielle PSA, wird sie 
beschafft  . Da viele im Lärmbereich arbeiten, haben wir z. B. die Ak-
zeptanz von Gehörschutzmitteln durch Bereitstellung von Othopla-
stiken deutlich verbessert.“

„Null Unfälle, null Brände! Um dieses Ziel zu erreichen, musst 
Du das AMS tagtäglich leben. Dazu müssen alle Mitarbeiter einbe-
zogen werden und alle am gleichen Strang ziehen“, betont Slavica 
Marinkovic zum Ende des Gesprächs. (rb)

Slavica Marinkovic Armin Franke
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Der Ausbruch von 
Hochofen-Kipprinnen ist 
eine regelmäßige 
Dienstleistung der IHG

Reinigungsteam in der Erzaufb ereitung 

Ausbrucharbeiten an einer Hochofen-Pool-Rinne

Bergmännisch werden Ablagerungen an einer Bandanlage entfernt 



Für die BG Verkehr und ihre Mitgliedsbetriebe stellt sich vorran-
gig die Frage, ob bei den neuen Fahrzeugkonzepten erhöhte Un-

fall- und Gesundheitsgefahren entstehen: Für Fahrerinnen und Fahrer, 
Beschäftigte der Unternehmen, im Straßenverkehr, aber auch abseits 
vom öffentlichen Verkehr.  Als Ursache für eventuelle Gefährdungen 
kommen die konstruktiven Änderungen beim Lang-Lkw in Betracht, 
also Zuglänge sowie Anzahl und Lage der Drehpunkte. Die Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) begleitet den Feldversuch seit 2012 und 
kam zu folgenden, vorläufigen Ergebnissen:

 . Eine erhöhte Druck- oder Sogwirkung durch die vergrößerte  
Windangriffsfläche auf überholte Zweiradfahrer wurde nicht fest-
gestellt. Ebenso ergab sich keine verschlechterte Seitenwind-
empfindlichkeit bei Leerfahrten, da die Fahrzeugkombinationen 
durch die Mehrzahl an Achsen ein vergleichsweise hohes Leer-
gewicht aufweisen.

 . In der Simulation zeigte sich ein höherer seitlicher Versatz bei 
Ausweichmanövern, allerdings wurde das obligatorisch vorge-
schriebene elektronische Fahrdynamikregelsystem dabei nicht 
berücksichtigt.

 . Die Befahrbarkeit von Straßenverkehrsanlagen ist in Einzelfällen 
anzupassen. So sollten Nothaltebuchten auf 60 Meter verlängert 
werden, um den Fahrzeugkombinationen mit einer Länge von 
25,25 Metern ein vollständiges Einfahren in einem Zug zu ermögli-
chen. Weiterhin müssen die Schrägparkstände auf Rasthöfen teil-

weise umgestaltet werden, da sie nur eine maximale Länge von 
etwa 22 Metern aufweisen.

 . Im Verkehrsablauf in Bau- und Arbeitsstellen auf Autobahnen 
gibt es keine Unterschiede zu kürzeren Lkw. Auch beim Über-
holtwerden auf Landstraßen sowie beim Räumen von Flächen 
(Kreuzungen etc.) verhielten sich die Lang-Lkw  vergleichbar – 
allerdings war die Anzahl der Ereignisse auf Grund der Stre-
ckenbeschränkungen gering.

 . Beim Anprallverhalten an Schutzeinrichtungen zeigten die Lang-
Lkw die gleichen Schwächen wie Gliederzüge: Es besteht die Ge-
fahr, dass Fahrzeugeinheiten umkippen.

 . Der Bremsweg ist aufgrund der höheren Anzahl an gebremsten 
Achsen kürzer (nur 36 Meter statt 44 Meter aus 80 km/h)

 . Die beim Lang-Lkw vorgeschriebenen Heckkamerasysteme wer-
den vor allem bei Rangiermanövern und beim Rückwärtsfahren 
gern genutzt.

Handhabung von Lang-Lkw abseits des öffentlichen 
Verkehrs
Die Handhabung von Lang-Lkw abseits des öffentlichen Verkehrs 
steht nicht im Fokus der Untersuchung durch die BASt. Experten 
der BG Verkehr hatten diese Fahrzeuge beim Hersteller und auf Be-
triebshöfen unter die Lupe genommen und folgende Erkenntnisse 
gewonnen:

Positive Zwischenbilanz
Welche Chancen und Risiken bieten Lkw, die bis zu sechseinhalb Meter länger sind als herkömmliche  

Modelle? In einem auf vier Jahre angelegten Feldversuch versucht die Bundesregierung, diese Frage zu 
klären. Jetzt liegt der erste Zwischenbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen vor. 
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T ECH N I S CH E DAT E N 

Lang-Lkw sind Fahrzeuge und 
Fahrzeugkombinationen, die mit max.  
25,25 m länger als derzeitige Lkw 
sind. Ein höheres Gesamtgewicht als 
die auch heute schon geltenden 40 t 
beziehungsweise 44 t im Kombi-
nierten Verkehr haben sie nicht. 

1. Platzbedarf beim Rangieren steigt
Hier gibt es keine technischen Abhilfemaßnahmen am Fahrzeug. 
Es bleibt oft  nur die Möglichkeit, die Betriebshöfe zu vergrößern 
oder dort verkehrslenkende Maßnahmen wie z. B. Einbahnstraßen-
regelung einzuführen. Auch die Be- und Entladung an Seitenram-
pen ist in Erwägung zu ziehen, wenn der Lang-Lkw nicht aufgeteilt, 
sondern komplett be- oder entladen werden soll.

2.  Veränderte Sicht und Spiegelsicht
Die seit 2007 für Neufahrzeuge vorgeschriebenen Spiegel mit Weit-
winkelsichtbereich bieten ein größeres Sichtfeld, bilden Gegen-
stände aber daher kleiner ab. In Verbindung mit der größeren Län-
ge der neuen Lkw sind Personen und deren Handzeichen (Einwei-
ser) schwerer zu erkennen.

Als technische Maßnahme sind Rangier-Warneinrichtungen  
in Verbindung mit Kamera-Monitor-Systemen gut geeignet, den 
Fahrzeugrückraum mittels berührungslos wirkender Sensoren, ver-
bunden mit einer optisch-akustischen Warneinrichtung im Führer-
haus, zu überwachen. Dies zeigen auch schon die Erfahrungen mit 
den Heckkamerasystemen.

Als organisatorische Maßnahme bietet sich ein Verbot für 
Fußgänger und andere Fahrzeuge wie z. B. Flurförderfahrzeuge auf 
den Betriebshöfen an. Sollte dies nicht möglich sein, sind die Ver-
kehrswege konsequent zu trennen. Warnwesten für alle Personen, 
die sich dennoch auf den Betriebshöfen bewegen müssen, erhö-
hen die Erkennbarkeit deutlich.

3. Höhere Anzahl von Kupplungsvorgängen
Beim modularen System des Lang-Lkw geht man davon aus,  dass die-
se Fahrzeuge zwischen Zentren verkehren und die Verteilung in die 
Fläche meist von konventionellen Zügen übernommen wird. Dies kann 
eine höhere Anzahl von Kupplungsvorgängen nach sich ziehen, bei 
denen immer wieder Unfälle verursacht werden. Besonders schwere 
oder tödliche Unfälle geschehen beim „Auflaufenlassen“ eines An-
hängers. Es gibt einzelne technische Systeme, die dies verhindern 
können. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass Fahrer Sattelauflieger 
mit Dolly (Variante 3) auflaufen lassen. Bei tief gekuppelten Zen-
tralachsanhängern (Variante 2) ist dies auszuschließen.

Zusammenfassung
Die BASt fordert im Zwischenbericht weitere Forschung zu einzel-
nen Punkten. Gemessen an der Vielzahl der betrachteten Fragestel-
lungen sei aber die  Anzahl der identifi zierten Risiken gering. Zu-
dem seien diese als beherrschbar einzustufen. Die Benutzung von 
Lang-Lkw außerhalb des öff entlichen Straßenverkehrs stellt unter 
Umständen besondere Anforderungen an die Infrastruktur und Orga-
nisation. Hier sollten die beteiligten Unternehmen ihre Gefährdungs-
beurteilungen überarbeiten. Technische Maßnahmen können einen 
Teil der möglichen zusätzlichen Gefährdungen ausschließen oder 
vermindern. Oft  werden jedoch organisatorische Maßnahmen oder 
persönliche Schutzmaßnahmen notwendig sein. Dr. Klaus Ruff 

U N T E R S CH I E D L I CH E M O D E L L E VO N 
L A N G-L K W I M F E L DV E R S U CH

1.  Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger (Sattelkraft fahrzeug) 
bis zu einer Gesamtlänge von 17,80 m

2.  Sattelkraft fahrzeug mit Zentralachsanhänger bis zu einer 
Gesamtlänge von 25,25 m

3.  Lastkraft wagen mit Untersetzachse und Sattelanhänger bis 
zu einer Gesamtlänge von 25,25 m

4.  Sattelkraft fahrzeug mit einem weiteren Sattelanhänger bis 
zu einer Gesamtlänge von 25,25 m

5.  Lastkraft wagen mit einem Anhänger bis zu einer Gesamtlän-
ge von 24,00 m

(Q
ue

lle
: V

D
A)

Zwei Lang-Lkw-Fahrten ersetzen rund drei 
Fahrten mit konventionellen Lastwagen. Das 
spart bis zu 25 Prozent Kraft stoff .

GESUND UND SICHER
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Ersetzt das ISM-Handbuch die Gefährdungsbeurteilung? Diese 
Frage ist ein Dauerbrenner bei Beratungsgesprächen im Be-

trieb genauso wie in jedem Unfallverhütungsseminar für See-Be-
triebe. Eine Antwort lässt sich aber nur im Einzelfall geben. Klar ist 
jedenfalls, dass nach dem Arbeitsschutzgesetz der Arbeitgeber eine 
Gefährdungsbeurteilung durchführen muss. Dabei ermittelt er in ei-
gener Verantwortung, welche technischen, organisatorischen und 
persönlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 

Grundsätzlich gilt das Arbeitsschutzgesetz auch auf Seeschif-
fen unter deutscher Flagge, sofern nicht dafür andere gleichwertige 
Rechtsvorschrift en bestehen. Gerade diese Einschränkung ist der 
Knackpunkt. Es muss genau geprüft  werden, für welche Anforderun-
gen des Arbeitsschutzes von Beschäft igten auf Seeschiff en andere 
gleichwertige Rechtsvorschrift en bestehen! Spätestens bei einem 
Blick in die Betriebssicherheitsverordnung wird deutlich: Diese Ar-
beitsschutzverordnung gilt auf Seeschiff en – und die Betriebssi-
cherheitsverordnung greift  wie alle staatlichen Arbeitsschutzver-
ordnungen auf die Gefährdungsbeurteilung zurück. Die Gefähr-
dungsbeurteilung ist der Dreh- und Angelpunkt aller Schutzmaß-
nahmen, die der Arbeitgeber treff en muss. Und das betrifft   eben 
auch Seeschiff e. 

In der Gefährdungsbeurteilung für den Bordbetrieb wird da-
her ermittelt, welche Anforderungen des Arbeitsschutzes zum Bei-
spiel bereits durch das ISM-System erfüllt oder abgedeckt sind und 
deshalb nicht doppelt bearbeitet werden müssen. An einigen Stel-
len bleibt aber etwas zu tun. An Hand von Beispielen möchten wir 
diese Diff erenz erläutern. 

Beschaff ung von Leitern für den Einsatz an Bord 
Wie alle anderen Arbeitsmittel fallen Leitern in den Anwendungsbe-
reich der Betriebssicherheitsverordnung. Diese sieht auf das Bei-
spiel der Leiter bezogen vor, dass der Arbeitgeber vor der Beschaf-
fung von Leitern in der Gefährdungsbeurteilung festlegt, welche An-
forderungen an Leitern zu stellen sind, damit sie für die auszuführen-
den Arbeiten und die gegebenen Einsatzbedingungen geeignet sind. 
Maßgeblich für diese Beurteilung ist der Stand der Technik, d.h. die 
Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) TRBS 2121 Teil 2 „Ge-
fährdungen von Personen durch Absturz – Bereitstellung und Benut-
zung von Leitern“ sollte beachtet werden. Einen konkreten Hinweis 
für den Schiff sbetrieb enthält diese TRBS allerdings nicht. Hier ist die 
Fachkunde der Reederei gefragt. Ausgehend von den früher gültigen 
Anforderungen der UVV See und dem Erfahrungswissen des Schiff s-
betriebs können die Anforderungen festgelegt werden. Wenn es um 
die Verwendung und die Unterweisung von Mitarbeitern geht, hilft  
auch das Handbuch See weiter. In der Gefährdungsbeurteilung wird 
nämlich gleich das ganze Bündel an Maßnahmen festgelegt: von der 
Beschaff ung über die wiederkehrende Prüfung bis zur Unterweisung 
der Mitarbeiter. Nachdem dies einmal dokumentiert ist, genügt es, 
diese Unterlagen aktuell zu halten und regelmäßig zu überprüfen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Aktive Seeleute werden regelmäßig auf ihre Seediensttauglichkeit 
untersucht. Ist damit auch die arbeitsmedizinische Vorsorge erle-
digt? Nein, denn die arbeitsmedizinische Vorsorge wird nach der Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) durchge-

Mehr als ISM

Gefährdungsbeurteilung kann man mit 
„risk assessment“ übersetzen. Den 
deutschen Unternehmen der Seeschiff -
fahrt sind beide Begriff e vertraut – aber 
sie bedeuten nicht dasselbe! An kon-
kreten Beispielen beschreibt dieser 
Artikel, worin der Unterscheid besteht 
und was an Bord zu beachten ist.
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führt und verfolgt das Ziel, arbeitsbedingte Erkrankungen einschließ-
lich Berufskrankheiten frühzeitig zu erkennen und zu verhüten. Spe-
zielle Anforderungen, wie das Angebot eines ärztlichen 
Beratungsgesprächs einschließlich Arbeitsanamnese, müssen si-
chergestellt werden. Dies kann der Arbeitgeber mit Hilfe des Be-
triebsarztes herausarbeiten und passend zu seiner Betriebsorgani-
sation gestalten. Die Festlegung ist Teil der Gefährdungsbeurteilung. 

Wartung und Reinigung von Atemschutzgeräten 
Atemschutzgeräte werden an Bord von Schiff en vorgehalten und in 
verschiedener Weise genutzt. Der Einsatz kann auf Notfallmaßnah-
men beschränkt sein oder regelmäßige Arbeitseinsätze umfassen. Auf 
jeden Fall müssen Atemschutzgeräte wie auch andere Persönliche 
Schutzausrüstung fachgerecht gewartet, gereinigt und geprüft  wer-
den. Wie dies genau erfolgt und welche Schulung oder Qualifi kation 
dazu erforderlich ist, sollte in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt 
werden. Dabei helfen die Angaben des Herstellers und das Regelwerk 
der Berufsgenossenschaft  dem Unternehmer weiter. Letztlich ist aber 
eine eigene Festlegung und Dokumentation in der Gefährdungsbeur-
teilung erforderlich. Auf das ISM kann dabei verwiesen werden.

Prüfung von Hebezeugen und anderen Einrichtungen
Während die Prüfung von Hebezeugen an Bord noch vor einigen Jah-
ren detailliert in der UVV See vorgegeben war, erfolgt die Festlegung 
der gesamten Prüforganisation heute durch den Arbeitgeber in der 
Gefährdungsbeurteilung. Hier wird fachkundig festgelegt, was in 
welchen Zeitabständen zu prüfen ist. Auch der Umfang der Prüfung, 
die Dokumentation der Prüfnachweise und sogar die Qualifi kation 
der Prüfer werden in der Gefährdungsbeurteilung ermittelt und doku-
mentiert. Diese Ermittlung ist fachlich anspruchsvoll und mit einer 
hohen Verantwortung verbunden. Daher wird in den meisten Fällen 
eine Sachverständigenorganisation eingebunden, die diese Prü-
fungen fachkundig durchführt und Hinweise zur Organisation gibt. 
Mit der Beauft ragung erfüllt der Unternehmer eine Aufgabe, die ei-
gentlich Teil der Gefährdungsbeurteilung ist: Die Prüfunterlagen sind 
daher Teil der Gefährdungsbeurteilung.

Unterweisungen für Sicherheit und Gesundheit  
Die geltenden Arbeitsschutzvorschrift en wie das Arbeitsschutzge-
setz, die Gefahrstoff verordnung und die Betriebssicherheitsverord-
nung haben noch etwas gemeinsam: Sie legen großen Wert auf die 
Qualifi kation und Unterweisung der Beschäft igten. Die Qualifi kation 
der Beschäft igten an Bord ist ohnehin sehr genau festgelegt. Wer al-
lerdings zusätzliche Aufgaben oder Pflichten im Arbeitsschutz über-
nimmt, der muss eventuell auch zusätzlich geschult werden. Das trifft   
zum Beispiel auf Sicherheitsbeauft ragte und Vorgesetzte zu sowie auf 
Personen, die bestimmte Arbeitsmittel prüfen sollen (z.B. Leitern, 
Atemschutzgeräte oder andere Arbeitsmittel oder Schutzausrüs-
tungen, siehe oben). Wenn eine solche zusätzliche Qualifi kation er-
forderlich ist, sollte dies möglichst genau in der Gefährdungsbeurtei-
lung festgelegt werden. Auch hier ist die Dokumentation wichtig. 
Wenn es zu einem Arbeitsunfall oder zu einer Störung kommt, wird 
der Nachweis der erforderlichen Unterweisung und Qualifi kation oft  
als Erstes abgefragt. 

Bei der Festlegung der Unterweisungsthemen hilft  das Hand-
buch See der BG Verkehr.  Martin Küppers

 +    Die Mitarbeiter des Referates Seeschiff fahrt und Fischerei bera-
ten Sie gern zu allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes an Bord.

 Tel. 040 3980-2754, E-Mail: seeschiff fahrt@bg-verkehr.de

AKTUELLE UNFALLMELDUNGEN

Zähne ausgeschlagen
Am frühen Morgen wollte ein leitender Ingenieur im Maschinen-
raum nach dem Rechten sehen, weil er ein Alarmsignal gehört 
hatte. Das Wetter war ruhig, das Schiff  machte nur wenig Bewe-
gung. Der Mann hastete zum Niedergang, den er mit Blick nach 
vorn eilig herunterstieg. Er trug keine Arbeitssicherheitsschuhe. 
Auf der fünft en Stufe rutschte er aus, fi el seitlich hinunter und 
schlug dann mit der linken Gesichtshälft e an einer Befesti-
gungsstütze des Handlaufs auf. Der Aufprall war so hart, dass er 
sich mehrere Zähne ausschlug.

Allergischer Schock

Im Verwaltungsgebäude einer Reederei ging eine Mitarbeiterin in 
die Kaff eeküche, um sich etwas zu trinken zu holen. Als sie den 
Geschirrschrank öff nete, übersah sie eine Wespe, die auf dem Hen-
kel eines Becher herumkrabbelte. Als sie nach genau diesem Be-
cher griff , stach die Wespe zu. Innerhalb kürzester Zeit  zeigten sich 
bei der Angestellten starke Rötungen und Quaddeln am ganzen 
Körper. Die Frau hatte einen allergischen Schock erlitten und muss-
te vom Notarzt behandelt werden.

Finger gequetscht

Ein Technischer Offi  zier spürte während der Nachtwache einen 
unangenehmen Druckschmerz am Fuß. Um nachzusehen, ob er 
einen Fremdkörper im Schuh habe, zog er den Schuh aus. Dabei 
hielt er sich mit der linken Hand in einem Türrahmen fest. Es 
herrschte leichter Seegang, so dass die Tür plötzlich zufi el. Der Of-
fi zier konnte die Hand nicht schnell genug zurückziehen: Drei Fin-
ger wurden so stark gequetscht, dass er mehrere Wochen nicht 
arbeitsfähig war.
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Anruf von der Rettungsweste

Die Rettungsweste ist seit den 1970er Jahren die maßgeb-
liche Persönliche Schutzausrüstung gegen Ertrinken in der 

Binnenschiff fahrt. Unter der Beteiligung der BG Verkehr werden 
Rettungswesten durch die internationale Normung, die Prüfung 
und Zertifi zierung sowie über die Zusammenarbeit mit den Her-
stellern kontinuierlich weiterentwickelt. Als universell einsetz-
bares Rettungsmittel kommt die Rettungsweste auch außerhalb 
der Schiff fahrt zum Einsatz. Generell gilt: Kann ein Absturz von 
Mitarbeitern ins Wasser oder in Flüssigkeiten oder Stoff e, in de-
nen man ertrinken kann, nicht ausgeschlossen werden, sind die 
verantwortlichen Unternehmen verpflichtet, entsprechend dem 
Ergebnis ihrer Gefährdungsbeurteilung eine geeignete Rettungs-
weste zur Verfügung zu stellen. 

Die Rettungsweste ist überlebenswichtig
Die häufi gsten Unfälle in der Binnenschiff fahrt sind Sturzunfälle. Fast 
jeder Sturz auf dem freien Deck des Schiff es und insbesondere beim 
Von- und Anbordgehen birgt die Gefahr des Überbordgehens. Ohne 
Rettungsweste sind dann selbst gute Schwimmer gefährdet, denn 
durch Kälteschock und Unterkühlung steigt das Risiko des Ertrinkens. 

Fällt ein Matrose ohne Rettungsmittel bereits bewusstlos ins 
Wasser, hat er kaum eine Chance. Dagegen bietet die Rettungs-
weste Schutz. Fällt ein Matrose mit Rettungsweste ins Wasser, akti-
viert eine Tablette die Kohlensäurepatrone und die Weste bläst sich 
automatisch auf. Der Träger der Weste wird nun im Wasser in einer 
ohnmachtssicheren Position gehalten. Mittels einer Signalpfeife 
und gegebenenfalls einer Seenotleuchte kann der Verunglückte im 
Wasser auf sich aufmerksam machen.

Wie macht sich ein Unfallopfer im Wasser bemerkbar?
Doch was ist, wenn der Verunfallte bewusstlos ist oder der Unfall von 
den Kollegen auf dem Binnenschiff  nicht bemerkt wurde? Falls eine 
Person unbemerkt und noch erschwerend bei Nacht in ein strömendes 
Gewässer stürzt, ist ein schnelles Auffi  nden und Retten extrem schwie-
rig. Hier reicht die Ausrüstung der im Handel befi ndlichen Rettungswes-
ten nach Ansicht der BG Verkehr für die Suche nach einer verunfallten 
Person nur bedingt aus. Deshalb weist die Regel zur „Benutzung von 
Persönlicher Schutzausrüstung gegen Ertrinken” (DGUV Regel 112-201) 
darauf hin, dass die aktuelle Situation mit einer Gefährdungsbeurtei-
lung zu untersuchen ist. Gegebenenfalls ist ein Nachrüsten vorhan-
dener Rettungswesten mit einer automatischen Notleuchte notwen-
dig. Dies erscheint aber insbesondere für Allein- oder Einzel-Arbeits-
plätze als nicht ausreichend. 

Eine Personen-Notsignalanlage bietet erweiterten 
Schutz
Bei der Analyse eines Unfalles im Duisburger Hafen, bei dem ein Mit-
arbeiter eines Logistikunternehmens von der Kaikante ins Wasser 
gefallen war, kam die BG Verkehr gemeinsam mit der involvierten 
Firma, der R.S.B. LOGISTIC GmbH, zu folgendem Schluss: Bei Allein-
arbeiten im Hafenbereich ist eine Überwachung und Sicherung des 
Mitarbeiters zwingend erforderlich ist, weil ein Sturz ins Wasser – 
eventuell als Folgeunfall nach einem Erstunfall mit eingeschränkter 
Bewegungsfähigkeit oder Ohnmacht – nicht auszuschließen ist. 

Gemeinsam wurde nach Lösungen gesucht und mit je einem 
maßgeblichen Hersteller von Rettungswesten und Funktelefonen zu-
sammen ein handelsübliches Mobiltelefon so modifi ziert, dass es in die 
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Mobilfunk im Praxistest  
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Rettungsweste integriert als Personen-Notsignalanlage fungieren kann. 
Bei einem Notfall oder einem Sturz ins Wasser wird Alarm ausgelöst und 
eine Sprechverbindung hergestellt. Besteht eine Notsituation, wird die 
Rettungskette ausgelöst. Als Notrufzentrale, welche die Rettungskette 
rund um die Uhr sicherstellt, kann beispielsweise die fi rmeninterne Si-
cherheitsabteilung oder eine Feuerwehrleitstelle genutzt werden. 

Personen-Notsignalanlage im Praxistest
Im Juni 2015 fand die Erprobung der Kombination aus Rettungs-
weste und Mobilfunk im Duisburger Schwimmbad statt. Das ver-
wendete Mobiltelefon ist wasserdicht bis 2 m Tiefe (nach IP68 zer-
tifi ziert). Es wurde für den Schutz von Alleinarbeitern (Personen, 
die allein, außerhalb von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen, 
Arbeiten ausführen) entwickelt. Es wird mit einer regulären SIM-Karte 
betrieben. Die GPS-Ortung, spezielle Sensoren (Reaktion zum Bei-
spiel bei einem Aufprall, freiem Fall oder Bewegungslosigkeit) und 
Alarmsensoren, welche automatische Notanrufe auslösen, ma-
chen das Gerät zur Notsignalanlage. Einige Funktionen sind:

 . Bei Alarmauslösung wird eine Sprechverbindung zur Zentrale 
hergestellt.

 . Erfolgt keine Rückmeldung des Verunglückten, wird automa-
tisch Alarm mit Ortungsfunktion ausgelöst und die Notfallkette 
aktiviert. Die zuständigen Hilfsorganisationen vor Ort, bei-
spielsweise die Wasserschutzpolizei, werden informiert.

 . Der Verunfallte kann durch einen Taster einen Notruf über Mobil-
funk auslösen und zusätzlich einen akustischen Alarm als Or-
tungssignal aktivieren. 

Im Versuch wurde die Personen-Notsignalanlage zunächst 
in einer speziell dafür angefertigten Tasche an der Rettungsweste 
befestigt und im Wasser erprobt. Anschließend musste die Konfi -
guration einen Sprung vom 3-Meter-Brett überstehen und nach 
Auslösung der Rettungsweste über Mobilfunk den Alarm auslö-
sen. Alarmauslösung, Gesprächsaufb au, Absetzen einer SMS zur 
Ortung und Erfassung des Alarms funktionierten einwandfrei.

Die Rettungsweste (Secumar Doppelkammer-Rettungs-
weste (38.4 WE) Golf 275 Twin SOLAS PLB  PO 8/12 mit CFX Leuch-
te) in Verbindung mit der Notsignalanlage (Mobiltelefon Sonim 
XP3340 SENTINEL) ist mittlerweile als Kombination zertifi ziert 
worden. Daraufh in stattete die R.S.B. LOGISTIC GmbH ihre Mitar-
beiter damit aus.

Der Versuch zeigt, dass der Einsatz von Personen-Notsignal-
anlagen im Bereich der Binnenschiff fahrt funktional und sinnvoll 
ist. Derartige Systeme sind aber auch generell interessant für einen 
besseren Schutz von Allein- oder Einzelarbeitsplätzen im Bereich 
der Schiff fahrt und des Wasserbaus sowie rund um den Bau von 
Off shore-Windparks. 

 +  Weitere Informationen
DGUV Regel 112-201 (bisherige BGR 201) – Benutzung von persön-
lichen Schutzausrüstungen gegen Ertrinken
Sicher an Bord – Nur mit Weste
Unterweisungskarte Binnenschiff fahrt B1. Rettungswesten.
Zu beziehen über den Medienkatalog der BG Verkehr:
www.bg-verkehr.de/medien/medienkatalog
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Aktualisierung der Stabilitätshandbücher für Tankschiff e
Über das ADN 2015 (Europäisches Übereinkommen über die internatio-
nale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen) 
ergeben sich mit dem geänderten Absatz 9.3.x.13.3 neue Anforderun-
gen an die Stabilitätshandbücher von Tankschiff en. Davon sind wahr-
scheinlich alle vor 2013 erstellten Stabilitätshandbücher betroff en. 
Tankschiff seigner oder Betreiber sollen sich im Rahmen der Aktualisie-
rung nachhaltig mit der Intaktstabilität ihres Fahrzeuges auseinander-
setzen und um eine zeitnahe Anpassung ihrer Stabilitätshandbücher, 

beispielsweise über die Bauwerft en oder freie Ingenieurbüros bemü-
hen. Dies ist auch dann erforderlich, wenn ein genehmigter Ladungs-
rechner genutzt werden soll. Jedes Stabilitätsprogramm, mit dem ein 
Ladungsrechner arbeitet, ist auf die hydrostatischen Kurven und Tabel-
len sowie auf die tatsächlichen Leerschiff sdaten des jeweiligen Fahr-
zeuges angewiesen. Dabei ist jedes Fahrzeug individuell zu betrachten. 
Hintergrund der neuen Regelungen sind Erkenntnisse aus der Havarie 
des TMS Waldhof auf dem Rhein im Januar 2011. 

Rettungswesten-
Faltanleitungen auf YOUTUBE

Rettungsweste“ Videos von Herstellern, die 
Schritt für Schritt das Zusammenlegen von 
275N Modellen zeigen – inklusive der Erläute-
rung zur Entlüft ung über das Mundschlauchven-
til. Auf den Internetseiten der Hersteller sind 
auch ausführliche bebilderte Faltanleitungen für 
die weitverbreiteten 150N Modelle zu fi nden. So 
kann jeder Binnenschiff er seine automatische 

Rettungsweste selbst schnell wieder klarmachen. Denn eine Ret-
tungsweste muss im Ernstfall beim Schutz vor einer tödlichen Gefahr, 
dem Ertrinken, zuverlässig funktionieren.

Nachdem eine automatische Rettungsweste 
 ausgelöst wurde und sich der Schwimmkör-
per aufgeblasen hat, muss diese sorgfältig 
wieder in einen funktionsbereiten Zustand 
gebracht werden. Wie dies geschieht, steht in 
der Bedienungsanleitung des Herstellers. Für 
versierte Rettungswestenträger ist dafür eine 
knappe „Kurzanleitung“ an der Weste angebracht. 
Anwender, die sich eine ausführliche visuelle Anleitung wünschen, 
fi nden auf www.youtube.de unter dem Suchbegriff  „Faltanleitung 
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Die meisten Elektrofahrräder sind Pedelecs. Das Pedal Electric 
Cycle unterstützt den Fahrer mit einem Elektromotor und 

überschreitet dabei eine Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stun-
de nicht. Elektrofahrräder sind dann attraktiv, wenn längere Strecken 
zurückzulegen sind, die einem für den Weg mit dem Fahrrad zu weit 
erscheinen. Dank der Motorunterstützung beim Anfahren oder am 
Berg lässt sich zudem mit geringerer Eigenleistung fahren.

Eine Studie der Unfallforschung der Versicherer in Zusam-
menarbeit mit der Technischen Universität Chemnitz zeigt nun, 
dass Elektroradfahrer im Straßenverkehr keinem erhöhten oder an-
ders gelagerten Sicherheitsrisiko als Fahrradfahrer unterliegen. Die 
Pedelec-Fahrer scheinen die Motorunterstützung hauptsächlich 
einzusetzen, um mit geringerem Aufwand genauso schnell sein zu 
können wie „normale“ Radfahrer. Und sogar S-Pedelec-Fahrern, 
die es auf bis zu 45 Stundenkilometer bringen können, kommen 
auch nicht häufiger in kritische Verkehrssituationen als die „Nor-
malradler“.

Schneller, komfortabler – und sicher?
Zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern kommt es für alle 
Zweiradfahrer am häufigsten beim Einbiegen, Kreuzen oder Abbie-
gen. Typischerweise handelt es sich dabei um Vorfahrtsmissach-
tungen und Auspark- oder Wendemanöver von Autos. Doch auch 
das Vorauslaufen/-fahren oder Entgegenkommen von Fußgängern 
oder anderen Zweiradfahrern birgt ein Unfallrisiko.

Eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover weist 
jedoch darauf hin, dass bei Pedelec-Nutzern eine andere Art von 
Unfällen eine Rolle spielt als bei den herkömmlichen Fahrradfahr-
ern. Dies liegt vor allem an den technischen Besonderheiten und 
dem ungewohnten Fahrverhalten von Pedelecs. Ein Pedelec ist auf-
grund seiner Konstruktion wesentlich schwerer als ein Fahrrad.  

Ein leichtes Pedelec wiegt etwa 25 Kilogramm, ein besonders ro-
bustes kann aber auch mehr als 40 Kilogramm auf die Waage brin-
gen. Das macht sich nicht nur beim Fahren (das Rad reagiert trä-
ger), sondern auch bei der übrigen Handhabung (Abstellen, Trans-
portieren des Rads) bemerkbar.

Aufgrund des größeren Gewichts und der höheren Geschwin-
digkeit ist auch der Bremsweg länger. Wichtig ist deshalb, ein be-
sonderes Augenmerk auf die Bremsen zu richten. Hydraulische 
Felgen- und Scheibenbremsen haben eine höhere Bremskraft als 
herkömmliche Bremsen und lassen sich gut dosieren. Doch das 
Bremsen will geübt sein, sonst besteht die Gefahr, dass der Radler 
sich beim Bremsen überschlägt – oder zu zögerlich bremst.

Radfahren  
mit Elektroantrieb

Elektrofahrräder liegen im Trend: 1,6 Millionen E-Bikes sind mittlerweile in  
Deutschland verkauft worden. Sie erleichtern das Radfahren und sind flott. Zu flott? Erste Studien 

befassen sich mit dem Unfallrisiko dieser Zweiräder.

28 SicherheitsProfi 5. 15 

E-Bikes entlasten die 
Zusteller der Post.

Die Fahrradkuriere sind 
durch den Elektroan-
trieb noch schneller. 

Anfänger sollten sich vor der ersten richtigen 
Tour mit dem neuen Fahrgefühl und den starken 
Bremsen der schweren E-Bikes vertraut machen.
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I N F O R M AT I O N
 

Die Broschüre „Sicher Rad fahren – mit und ohne Elektroantrieb“ des 
Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) gibt wichtige Hinweise zur 
Technik, zu Regeln der Straßenverkehrsordnung und Tipps, wie Sie 
sich beim Rad fahren sicher verhalten. Sie kann auf der Internetseite 
des DVR heruntergeladen oder kostenlos als Druckexemplar bestellt 
werden:  
www.dvr.de/publikationen/broschueren.htm

Eine Information der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV Information 208-047) mit dem Titel „Pedelecs 25“ wird zurzeit 
erarbeitet und wird in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu Pedelecs im Internet: 
www.adfc.de pedelecs 
www.ukpt.de

Tatsache ist: Das höhere Gewicht und die mögliche höhere 
Geschwindigkeit erhöhen bei einem Unfall die Aufprallwucht auf ein 
Hindernis. Die Gefahr schwerer Verletzungen ist größer als bei 
einem herkömmlichen Fahrrad. Einen gewissen Schutz bringen da-
her feste Bekleidung und – ganz wichtig – ein Helm.

Der Rahmen des Elektrofahrrads ist konstruktionsbedingt be-
sonderen Belastungen ausgesetzt. Bei Fahrten mit Gepäck kann sich 
der Rahmen aufschaukeln: Lenker und Rahmen schlackern dann 
schwer kontrollierbar hin und her. Besonders schnell kann das bei 
großen Geschwindigkeiten geschehen, oder wenn es bergab geht.

Beim Kauf eines Pedelecs sollte daher sehr sorgfältig vorge-
gangen werden. Dazu gehören eine ausreichende Probefahrt und 
die Beratung eines Fachhändlers. Auch eine gründliche Recherche 
ist empfehlenswert, denn Testergebnisse der Stiftung Warentest 

DAS IST EIN ...
 . E-Bike: Der Oberbegriff für alle Zweiräder, die mit einem 
Elektromotor ausgestattet sind.

 . Pedelec: Es unterstützt den Fahrer während des Tretens mit 
einem Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von maxi-
mal 25 Kilometer pro Stunde. Zusätzlich kann das Pedelec 
mit einer Anfahr-/Schiebehilfe ausgerüstet sein. Es ist dem 
Fahrrad rechtlich gleichgestellt und benötigt kein Versiche-
rungskennzeichen. 

 . Pedelec 45/S-Pedelec: Pedelecs 45 oder S-Pedelecs sind 
Kleinkrafträder. Sie funktionieren zwar wie ein Pedelec, 
aber die Motorunterstützung wird erst bei einer Ge-
schwindigkeit von maximal 45 Kilometer pro Stunde ab-
geschaltet. Das S-Pedelec braucht ein Versicherungs-
kennzeichen. Der Fahrer muss mindestens 16 Jahre alt 
sein und eine Fahrerlaubnis der Klasse AM besitzen. Ein 
Schutzhelm ist vorgeschrieben. 

aus dem Juli 2014 bescheinigen nur drei von zehn getesteten Mo-
dellen ein „gut“. 

Das Elektrofahrrad sollte auf jeden Fall ein GS-Zeichen für 
„geprüfte Sicherheit“ besitzen. Einzelne Teile wie Kette und 
Bremsbeläge verschleißen schneller als beim herkömmlichen 
Fahrrad. Daher wird empfohlen, das Pedelec einmal im Jahr von 
einer Fachwerkstatt warten zu lassen. Für die tägliche Sicherheit 
sollten Bremsen, Lichtanlage und Reifendruck regelmäßig über-
prüft werden. Mehrere Kreisverbände des Fahrradclubs ADFC bie-
ten Kurse für Pedelec-Anfänger an. Hier lässt sich das Handling 
eines Pedelec und vor allem das richtige Bremsen üben. 

Dieser Artikel erschien erstmalig im April 2015 in der Zeitschrift „UK PT-Kontakt“  

der Unfallkasse Post Telekom. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der UK PT.

29SicherheitsProfi 5. 15

Helm auf: Der Sturz vom Fahrrad bei 
30 km/h ähnelt einem Kopfsprung 
ins leere Schwimmbecken!
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Menschen kommen in Deutschland 
jeden Tag durch Arbeits- und Wegeun-
fälle ums Leben.

DIE ZAHL

NEU IM NETZ

Fragen der Arbeitssicherheit, des Gesund-
heitsschutzes und arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren. Im Unternehmen geht 
es beispielsweise konkret um die 

 . Erstellung der Gefährdungsbeurteilung, 
 . Organisation sicherer Betriebsabläufe, 
 . Beschaff ung von Arbeitsmitteln und Per-
sönlicher Schutzausrüstung, 

 . Neu- und Umbauten von Arbeitsstätten, 
 . Einführung von Arbeitsschutzmanage-
mentsystemen. 

Aber auch wenn es den nächsten Gesund-
heitstag oder eine Demonstration von Über-
schlagsimulator und Gurtschlitten betrifft  , un-
terstützen wir unsere Mitgliedsunternehmen 
gerne! Ihre Aufsichtsperson erreichen Sie in 
der jeweiligen Regionalabteilung Prävention. 
Sie wissen nicht, wer zuständig ist? Wir emp-
fehlen die schnelle Suche über die Postleit-
zahl im Internet.

+   www.bg-verkehr.de

Ich habe gehört, dass die Auf-
sichtspersonen der BG Verkehr 
auch zur kostenlosen Beratung in 

Betriebe kommen. Stimmt das?

Das ist richtig, denn unsere Auf-
sichtspersonen sind in erster Linie 

Berater und Partner: für Unternehmer, Auf-
sichtführende, Beschäft igte, Betriebsräte, 
für die Fachkräft e für Arbeitssicherheit 
oder die Sicherheitsbeauft ragten. Die Mit-
arbeiter aus dem Präventionsdienst haben 
den Auft rag, darauf zu achten und dabei zu 
helfen, dass in den Mitgliedsbetrieben der 
BG Verkehr die Maßnahmen zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz umgesetzt wer-
den, die in Gesetzen und Verordnungen 
gefordert werden. Sie untersuchen Arbeits-
unfälle, recherchieren vor Ort im Rahmen 
von Berufskrankheitenermittlungen, schu-
len die Mitarbeiter direkt im Betrieb und 
führen gemeinsam mit dem Messtech-

Stau? Rettungsgasse bilden!
Die Kampagne „Rettungsgasse rettet Leben“ zeigt, wie es geht.

Sommerzeit ist Urlaubszeit – gerade die 
Autobahnen sind in dieser Zeit voller als 
sonst. Wo viele Fahrzeuge dicht an dicht 
unterwegs sind, kann es vermehrt zu Un-
fällen kommen. Damit die Rettungskräft e 
schnell den Unfallort erreichen können, 
müssen sie freie Bahn haben. Doch wie 
bildet man eine Rettungsgasse richtig? 
Auf der Website zur Kampagne „Rettungs-
gasse rettet Leben“ zeigen Grafi ken und 
kurze Filme, wie Verkehrsteilnehmer in 

verschiedenen Situationen zügig eine 
ausreichend große Gasse schaff en kön-
nen. Wer die gemeinsame Kampagne der 
Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft  (Lan-
desgruppe Hessen) und Wiesbaden112.de 
unterstützen möchte, kann Aufk leber für 
sein Fahrzeug bestellen oder der Face-
book-Seite www.facebook.com/rettungs-
gasserettetleben einen Besuch abstatten.

+   www.rettungsgasse-rettet-leben.de

nischen Dienst orientierende Messungen im 
Rahmen der Beratung und Überwachung 
durch. Bei Verstößen gegen die Arbeitssi-
cherheit oder den Gesundheitsschutz sind 
die Aufsichtspersonen befugt einzugreifen 
und die Abstellung der Mängel zu fordern. 
Unsere Aufsichtspersonen beraten in allen 

Sie fragen – wir antworten!
 

!

NEU IM NETZ

Stau? Rettungsgasse bilden!
Die Kampagne „Rettungsgasse rettet Leben“ zeigt, wie es geht.
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1. Betriebsanweisungen und Vereinbarungen ...

A sind eine unverbindliche Empfehlung für sicheres Arbeiten.
B müssen von allen Beschäftigten befolgt werden.
C gelten nur für fest angestellte Mitarbeiter.

2. Die Unterweisung der Beschäftigten ist eine Pflicht des Unternehmers. 
Die Unterweisung ...

A ist nur für neue Mitarbeiter gedacht.
B ist nur für Mitarbeiter mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung erforder-

lich.
C muss für alle Beschäftigten jedes Jahr wiederholt werden.

3. Wann wird unterwiesen?

A Zur Auffrischung der Kenntnisse.
B Bei neuen Arbeitsmitteln oder -verfahren.
C Nach besonderen Vorkommnissen, z.B. Unfällen oder Beinahe-Unfällen.

Testen Sie Ihr Wissen
Damit es möglichst wenig Arbeitsunfälle gibt, haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber verschiedene Aufgaben und 
Pflichten. Kennen Sie sich damit genau aus?

   

Ihr nächster SicherheitsProfi: 11.9.2015 
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DAS THEMA
Anerkennung von
Berufskrankheiten

JAHRESBILANZ 2014
Daten und Fakten 

A
uf

lö
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ng
: 1

,B
, 2

 C
, 3

 A
,B

,C Unser Gesundheits-Tipp: Früherkennung
Die meisten Krebserkrankungen lassen 
sich besser heilen, wenn sie möglichst 
früh erkannt werden. Dazu gehört auch 
der Prostata-Krebs, der bei Männern die 
häufigste Krebserkrankung ist. Diese 

Krebsart betrifft überwiegend Männer 
zwischen 50 und 70 Jahren. Beschwer-
den treten im Allgemeinen erst auf, wenn 
der Krebs schon weit fortgeschritten ist. 
Darum ist es wichtig, die kostenlosen 

Angebote zur Krebsfrüherkennung 
zu nutzen: Die Gesetzlichen Kran-
kenkassen übernehmen bei Män-
nern über 45 Jahren eine jährliche 
Vorsorgeuntersuchung der Prostata. 

VERMISCHTES



Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie folgende Bedingungen: Damit die Gewinner benachrichtigt werden können, 
ist die gültige Postanschrift des Teilnehmers erforderlich. Eine Barauszahlung von Sachpreisen ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer erklärt sich 
für den Fall eines Gewinnes damit einverstanden, dass sein Name veröffentlicht wird. Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der Unfallkassen, der Berufsgenossenschaften und des DVR sowie deren Angehörige 
und externe Mitarbeiter des DVR und Dienstleister des DVR, die mit der Umsetzung des Preisausschreibens beschäftigt waren oder sind.

Datenschutz: Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels erhoben, gespeichert und genutzt werden. Eine weitere Nutzung der Daten erfolgt nicht.

KO LI RE NA

MOL BLA KRO SPE

DO LA KT OR

Welche Zeichen - gem.  StVO - gibt es nicht? In jeder Zeile ist ein Zeichen falsch. Die Buchstaben darunter ergeben das Suchwort.

G E W I N N S P I E L

SO KÖNNEN SIE TEILNEHMEN : Senden Sie uns eine Postkarte unter Angabe der richtigen Lösung, Ihres Namens und Ihrer 
Adresse. Damit Ihre Einsendung gültig ist, benötigen wir auch den Namen Ihrer Unfallkasse/Berufsgenossen-
schaft. Senden Sie die Postkarte an: Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Postfach 300354, 53183 Bonn oder nutzen Sie das 
Online-Formular unter www.bleibfair.info. Dort finden Sie auch viele Sachinformationen, die Ihnen beim Beantworten der Gewinnspielfragen 
helfen. Einsendeschluss ist der 29. Februar 2016.

2. Preis
ein Pedelec (Abb. ähnlich)

6. - 10. Preis
Gutschein für einen 
Hubschrauber-Rundflug

11. - 100. Preis
Kühltasche

3. - 5. Preis
je ein Tablet-PC 
von Apple

1. Preis
Einwöchige Urlaubsreise für 
zwei Personen zur Zeit 
der Fußball-EM nach 
Paris, inkl. 2 Eintrittskarten 
zu einem EM-Fußballspiel
(zwischen 10. Juni und 10. Juli)

www.ble ibfai r. in fo

www.bleibfair.info
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